
Nächster Abgabetermin 
für Ausgabe April 2024 ist

Dienstag, 19.03.2024 um 18.00 Uhr.
Annahmestelle für redaktionelle Beiträge:
VGem Aub, Frau Weber Marktplatz 1, 97239 Aub
Tel. 09335/9710-24, 
E-Mail: amtsblatt@vgem-aub.bayern.de
Für unsere Anzeigenkunden:
Um weiterhin günstige Anzeigenpreise im Amtsblatt der 
VGem Aub gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Anzei-
genvorlagen nicht als Papierdruck, sondern in digitaler Form 
als PDF oder JPEG einzureichen, die Datengröße darf nicht 
mehr als 20 MB betragen, sonst kommt die E-Mail nicht an!
Redaktionsschluss:
Wir weisen darauf hin, dass nach dem im Amtsblatt angege-
benen Redaktionsschluss keine Unterlagen bzw. Anzeigen 
mehr angenommen bzw. weitergeleitet werden.

BEKANNTMACHUNGEN DER  
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT AUB

Persönliche Vorsprachen im Rathaus Aub 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Verwaltung ist eine effektive und bürgerfreundliche Bearbei-
tung Ihrer Anliegen sehr wichtig. Deshalb bitten wir Sie um eine 
vorherige Terminvereinbarung. Bürger ohne Terminvereinbarung 
müssen mit Wartezeiten rechnen.
Sekretariat  Tel. 09335/9710-10
Einwohnermelde-/ Passamt  Tel. 09335/9710-26
Standesamt  Tel. 09335/9710-20
Bauamt  Tel. 09335/9710-34 und -23
Zusätzlich haben Sie über das Bürgerservice-Portal die Möglich-
keit, Anträge an die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Aub 
online zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren 
Bearbeitung weiterzuleiten (www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgaub).
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Verwaltungsgemeinschaft Aub

Freie Wohnungen im Einzugsgebiet 
der VGem Aub 
Sie haben Wohnraum zu vermieten?
Melden Sie Ihr Inserat kostenlos an amtsblatt@vgem-aub.bay-
ern.de oder 09335/9710-24.

Standesamtsnachrichten 
Sterbefälle:
17.12.2023 Elsa Uhl, 83 Jahre, Baldersheim
15.01.2024 Rita Neeser, 86 Jahre, Baldersheim
27.01.2024 Maria Haaf, 87 Jahre, Oellingen

Geburten: 
16.12.2023 Antonia Eck

Eltern: Sabrina und Martin Eck, Sonderhofen
28.12.2023 Hannah Müller

Eltern: Kerstin und Michael Müller, Sonderhofen
29.12.2023 Klara Sieber

Eltern: Natascha und Nico Sieber, Gelchsheim

STADT AUB  • MARKT GELCHSHEIM  
GEMEINDE SONDERHOFEN
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Die Verwaltungsgemeinschaft Aub ist 
Mitglied der Interkommunalen Allianz 

Fränkischer Süden

Wir suchen Sie als Wahlhelfer 
am 09. Juni 2024 (Europawahl)!

Als Wahlhelfer haben Sie die Möglichkeit, ein Stück Demo-
kratie live mitzuerleben und mitzugestalten, sowie ein Ehren-
amt auszuführen.

Für Ihre Unterstützung erhalten Sie für eine Tätigkeit als Wahl-
helfer ein sog. Erfrischungsgeld in Höhe von 30,00 €.

Manche Arbeitgeber (meist im öffentlichen Dienst) gewähren 
einen Tag „dienstfrei“, eine entsprechende Bestätigung er-
halten Sie auf Wunsch.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?
Um als Wahlhelfer tätig sein zu können, müssen Sie bei der 
jeweiligen Wahl stimmberechtigt sein.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?
Für den Wahltag werden die Wahlhelfer in Schichten einge-
teilt. Einteilungswünsche werden, soweit möglich, vom Wahl-
vorstand berücksichtigt. Ab dem frühen Abend muss das ge-
samte Team zum Auszählen der Stimmen im Wahllokal 
anwesend sein. Wie lange die Auszählung dauert, hängt von 
der Komplexität der jeweiligen Wahl ab. Es besteht auch die 
Möglichkeit in einem Briefwahlbezirk mitzuwirken. Die Brief-
Wahlhelfer treffen sich am frühen Abend des Wahltages, ent-
scheiden über die Zulassung von Briefwahlunterlagen und 
zählen anschließend auch ab 18.00 Uhr die Stimmzettel aus.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, an einer 
Wahlhelferschulung teilzunehmen (Wahlvorstand und Schrift-
führer sowie deren Stellvertreter werden gebeten, teilzuneh-
men).

Das Wahl-Team der VGem Aub

Tel. 09335/9710-20 oder 
E-Mail: k.loehr@vgem-aub.bayern.de
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Hundesteuer 2024
Fälligkeit der Steuer:
Die Hundesteuer ist zum 01.04.2024 zur Zahlung fällig.
Nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmende Steuerpfl ichtige 
werden gebeten, die Hundesteuer auf ein Konto Ihrer Gemeinde 
zu überweisen. 
Die Hundesteuer der Stadt Aub, des Marktes Gelchsheim und 
der Gemeinde Sonderhofen beträgt:
  50,00 € je Hund 
400,00 € je Kampfhunde 
Für ermäßigte Hunde ist auf Antrag nur die Hälfte zu zahlen.
Geltungsdauer des Bescheides:
Der zuletzt zugestellte Bescheid für die Hundesteuer gilt auch für 
künftige Jahre, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt 
wird.
Machen Sie mit – saubere Wege – saubere Schuhe – saubere 
Grünanlagen!
Kotbeutel erhalten Sie auf dem Rathaus.
Auskunft hierzu erteilt: Frau Weber, Tel. 09335/9710-24 

Benutzungsgebühren für Wasser, 
Schmutz- und Niederschlagswasser 
Stadt Aub - Markt Gelchsheim - Gemeinde Sonderhofen
Am 30.03.2024 ist die 1. Rate der Benutzungsgebühren für 
Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser zur Zahlung 
fällig.

Wechsel im Forst-
revier Bieberehren
Am 26.01.2024 wurde der 
Wechsel im Forstamt Bie-
berehren vollzogen. Der bishe-
rige Förster Manfred Rüb wur-
de verabschiedet und sein 
Nachfolger Maximilian Danner 
vorgestellt. Die Kontaktdaten 
bleiben wie gehabt bestehen. 

Grabmalprüfung auf den Friedhöfen der 
Verwaltungsgemeinschaft Aub
Auf Grund der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften ist die 
Verwaltungsgemeinschaft Aub verpfl ichtet, die Standfestigkeit der 
Grabmale auf ihren Friedhöfen mindestens einmal jährlich nach 
einem bestimmten Verfahren zu überprüfen.
Die Unfallverhütungsvorschriften für Friedhöfe sollen dafür sorgen, 
die Sicherheit sowohl für auf dem Friedhof Beschäftigte als auch 
für die Friedhofsbesucher zu gewährleisten.
Ein ordnungsgemäß aufgestellter Grabstein darf bei dieser aner-
kannten Prüfmethode nicht schwanken oder gar umfallen, son-
dern muss den durch das Gerät ausgeübten Druck standhalten. 
Die Überprüfung wird nicht durch Hin- und Herrütteln vorgenom-
men. 
Eine Beschädigung der Grabmale ist deswegen ausgeschlossen. 
Die Grabmale werden nach der Frostperiode durch ein Fachunter-
nehmen mit speziell dafür entwickelten Geräten vorbehaltlich 
angemessener Witterungsbedingungen vom 11. - 15. März auf 
allen Friedhöfen überprüft.
Die Nutzungsberechtigten der Grabmale, die den Vorschriften 
nicht entsprechen, werden von der Verwaltungsgemeinschaft ge-
sondert schriftlich benachrichtigt. 
Ist Gefahr für Leib und Leben der Friedhofsbesucher im Verzuge, 
wird das Grabmal zusätzlich gesichert bzw. falls dies nicht möglich 
ist, umgelegt. 

Die Nutzungsberechtigten erhalten eine schriftliche Aufforde-
rung, die Standsicherheit des Grabmals innerhalb einer gesetzten 
Frist wiederherstellen zu lassen. 
Der Verwaltungsgemeinschaft ist der Nachweis zu erbringen, 
dass eine ordnungsgemäße Instandsetzung durch eine Fachfi rma 
stattgefunden hat.
Friedhofsamt, Verwaltungsgemeinschaft Aub

Staatsstraße 2269, Erneuerung der 
Fahrbahndecke südlich Aufstetten
Die Staatsstraße 2269, zwischen Aufstetten und Röttingen ist auf-
grund der Erneuerung der Fahrbahndecke vom 27.02.2024 bis 
29.05.2024 gesperrt!
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St2269; südlich Aufstetten

Erneuerung der Fahrbahndecke

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Würzburg
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*) Querabsperrungen
im Bereich der Arbeitsstelle
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 5 einseitigen
roten Warnleuchten über die
gesamte Fahrbahnbreite 
aufstellen!

a) Querabsperrungen
im Bereich Uettinger Straße
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 3 einseitigen
gelben Warnleuchten 
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Gemeinde Bieberehren, Stadt Aub und Röttingen
Landkreis Würzburg

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 
des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Flurberei-
nigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Biebereh-
ren 5 gehörenden Grundstücke und die ihnen gleich-
stehenden Erbbauberechtigten werden hiermit zur 
Teilnehmerversammlung geladen.
Diese fi ndet unter der Leitung des Amtes für Länd-

liche Entwicklung Unterfranken statt am:
Montag, 18.03.2024, um 19.00 Uhr,

Ort: Gaststätte „Adler“, Hauptstr. 19, 97243 Bieberehren.
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Tagesordnung
 1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft und des Wahlverfahrens
 2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-

vertreter
 3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter 
auf je 6 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann 
somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 12 Personen wäh-
len. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine 
Wiederwahl ist zulässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. 
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 
FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigen-
tümer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Mit-
eigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner 
gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls 
eine schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen 
sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, 
so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtig-
te haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzu-
legen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im 
Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stim-
me hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die 
nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, 
werden daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht 
selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die 
meisten Stimmen erhalten.

Würzburg, 05.02.2024
gez. Sonja Ludwig

Defikataster:  
Die Datenbank der Defibrillatoren
Ein Defibrillator kann im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes 
Leben retten. 
Ein Defibrillator, dessen Standort niemand kennt, ist so gut wie 
kein Defibrillator. Im Ernstfall wird niemand das Gerät erreichen 
können. Wichtigste Voraussetzung um überhaupt Erste Hilfe mit 
einem Defibrillator zu leisten, ist somit ein genaues Verzeichnis 
der Standorte. Definetz eV betreibt seit 2011 das größte Kataster 
mit Standorten von Defibrillatoren in Deutschland und darüber 
hinaus. 
Hier finden Sie einen Link zur Übersicht von Defi-Standorten: 
http://definetz.online/defikataster-hp

Hinweis der PI Ochsenfurt
Auch wenn sich die Einbruchssaison in den Frühjahrsmonaten 
dem Ende neigt, weist die Polizei Ochsenfurt darauf hin, dass 
jeder seinen Teil zur Gefahrenabwehr leisten kann. Sollten Ihnen 
in Ihrer Umgebung fremde Personen, Pkws oder Lieferwägen selt-
sam vorkommen, dann seien Sie achtsam, notieren Sie sich das 
Kennzeichen oder prägen Sie sich die Personen ein. Diese Infor-
mationen können für die Polizei im Falle des Falles sehr hilfreich 
sein.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT AUB

Bürgermeistersprechstunden der Stadt Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne stehe ich Ihnen zum persönlichen Austausch zur Verfügung. 
Ich bitte Sie vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren.

Telefon-Nr.: 09335/9710-21
E-Mail: r.menth@vgem-aub.bayern.de
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Stadtratssitzung  
vom 05.02.2024
Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes
Der Stadtrat hat die Erstellung eines Bedarfsplanes für die örtli-
chen Feuerwehren beauftragt.

Dieser wurde vom Brandschutzbüro Renninger gemeinsam mit 
den Kommandanten der Wehren aus Burgerroth, Baldersheim und 
Aub und der Verwaltung erstellt.

Ziel der Erstellung war es, den gesamten Bedarf an feuerwehr-
technischer Ausstattung für das gesamte Stadtgebiet zu ermitteln, 
bevor weitere, teilweise sehr kostspielige Investitionen getätigt 
werden (müssen). 

Besonders im Fokus steht dabei die Erstversorgung unserer drei 
Stadtteile, um einen möglichst flächendeckenden Schutz aller Bür-
gerinnen und Bürger zu erreichen.

Ergebnis war, dass wir in einigen Bereichen sehr gut ausgestattet 
sind, in allen drei Wehren aber auch weiterer Optimierungs- und 
Ausstattungsbedarf erkannt wurde. Eine besondere Herausforde-
rung stellt dabei die sogenannte „Tagesalarmverfügbarkeit“ der 
Wehren dar.

Bei aller wünschenswerter und notwendiger technischer Aus-
stattung benötigen wir vor allem Frauen und Männer, die sich in 
den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr stellen und sich als Atem-
schutzgeräteträger*in, als Maschinist*in, als Gruppenführer*in 
oder als „einfaches“ aktives Mitglied einbringen. 

Die Feuerwehr leistet 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag einen 
wichtigen Dienst für unser aller Gemeinwohl. Es ergeht daher der 
Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger unter 63 Jahren, sich einen 
„Ruck zu geben“ und Ja zum Dienst in der Feuerwehr in Burger-
roth, Baldersheim und Aub zu sagen. 

Gehen Sie auf mich oder unsere Kommandanten zu und sprechen 
diese an. Wir freuen uns über jede personelle Verstärkung, die ein 
jeder von uns jederzeit vielleicht selbst einmal dringend gebrau-
chen kann. 

Unsere Kommandanten sind: 
Aub: Stefan Gruber und Steffen Scheiner
Baldersheim:  Thorsten Knopf und Philipp Stegmaier
Burgerroth: Michael und Martin Düchs

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Aktiven in unseren Weh-
ren, die sich gemeinsam für unseren Schutz engagieren. Vielen 
Dank für euren Einsatz!

Der Feuerwehrbedarfsplan ist auf der Homepage der Stadt Aub 
unter Rathaus & Service -> das Rathaus informiert eingestellt und 
kann dort abgerufen werden. Aktuell finden Gesprächen mit den 
Wehren zwecks der Umsetzung der ersten Schritte statt. 

gez. Roman Menth
1. Bürgermeister

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112
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Herzliche Einladung zur  
Besuchervollversammlung JUZ Aub

Herzliche Einladung zur Besuchervollversammlung JUZ Aub

mit Neuwahl des Sprecherrates 

am Mitwoch, 13.03.2024 um 19:00 Uhr

JUZ am Roßmarkt

Für alle Auber Jugendlichen im Alter 

zwischen 14 und 24 Jahren

mit Neuwahl des Sprecherrates 
am Mittwoch, 13.03.2024 um 19:00 Uhr

JUZ am Roßmarkt
Für alle Auber Jugendlichen im Alter zwischen 
14 und 24 Jahren

Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des  
Beschlusses über die vereinfachte  
Umlegung „Heerstraße II“
Gemarkung Aub, Stadt Aub
Bekanntmachung des Amtes für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Würzburg vom 24. Januar 2024
Gemäß § 83 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I  
S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, gibt das Amt für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung Würzburg, Weißenburg- 
str. 10, 97082 Würzburg, bekannt, dass der Beschluss zur verein-
fachten Umlegung „Heerstraße II“

 am 24. Januar 2024
unanfechtbar geworden ist.
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Abs. 2 BauGB der 
bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss über die ver-
einfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. 
Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der Eigentümer in 
die neuen Grenzen ein.
Die im Beschluss über die vereinfachte Umlegung festgesetzten 
Geldleistungen sind nunmehr zur Zahlung fällig. Die Stadt Aub ist 
Gläubigerin und Schuldnerin der Geldleistungen und wird die Ab-
wicklung der Zahlungen gesondert regeln.
Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg 
wird die Berichtigung des Grundbuchs veranlassen und die Be-
richtigung des Liegenschaftskatasters durchführen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Beschlusses über 
die vereinfachte Umlegung kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch bei dem Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung Würzburg, Weißenburg- 
str. 10, 97082 Würzburg oder bei der Außenstelle Kitzingen, 
Ritterstraße 25, 97318 Kitzingen eingelegt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Treptau, Vermessungsdirektor

Flurbereinigungsgenossenschaft Buch
(vgl. §§ 151 ff. FlurbG)
Gemeinde Bieberehren Landkreis Würzburg
VKZ 743891
Bekanntmachung und Ladung
Die Flurbereinigungsgenossenschaft Buch blieb als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts über die Beendigung des Flurbereini-
gungsverfahrens (vgl. § 149 FlurbG) hinaus bestehen (vgl. §§ 151 ff. 
FlurbG).
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten jener Grundstücke, wel-
che zum Flurbereinigungsgebiet (Stand: Beendigung des Flur-
bereinigungsverfahrens) gehören, werden zu einer

Genossenschaftsversammlung
eingeladen.
Versammlungsort: Buch, in der ehemaligen Schule
Versammlungszeit: Dienstag, den 19.03.2024 um 20.00 Uhr
Tagesordnung:
 1. Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Flurberei-

nigungsgenossenschaft Buch
 2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden 
 3. Bericht des Kassiers

 4. Bericht der Kassenprüfer
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und der Grund-

sätze des Wahlverfahrens sowie der Bildung des Wahlaus-
schusses

 7. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 
Vorstandsvorsitzenden 

 8. Wahl der Vorstandsmitglieder
 9. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 

stellv. Vorstandsvorsitzenden 
 10. Bestimmung von Kassenprüfern
 11. Allgemeine Aussprache

Nach der Satzung der Flurbereinigungsgenossenschaft Buch ist 
eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich geworden.
Von der Genossenschaftsversammlung sind nach § 8 der Satzung 

3 Vorstandsmitglieder
auf die Dauer von 6 Jahren zu wählen.
Für jedes Vorstandsmitglied ist ein(e) Stellvertreter(in) zu wählen. 
Außerdem hat die Genossenschaftsversammlung dem Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE Ufr) einen Vorstands-
vorsitzenden und dessen Stellvertreter vorzuschlagen. 
Die Bestimmung des Vorstandsvorsitzenden und des stellv. Vor-
standsvorsitzenden erfolgt durch das ALE Ufr (vgl. Art. 4 Abs. 2 
AGFlurbG).
Wahlberechtigung:
Wahlberechtigt sind Teilnehmer (Teilnehmer sind jene Eigentümer 
von Grundstücken, welche zum Flurbereinigungsgebiet gehören). 
Erbbauberechtigte stehen Eigentümern gleich. Jeder anwesende 
Teilnehmer (jede anwesende Teilnehmerin) hat eine Stimme.
Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer; einigen 
sich diese nicht über die Stimmabgabe, so kann das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten 
berechtigen den Bevollmächtigten (die Bevollmächtigte) nicht zu 
einer mehrfachen Stimmabgabe. Bevollmächtigte haben sich in 
der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Entsprechende Vollmachtsformulare liegen beim Unterzeichner 
dieser Bekanntmachung und Ladung bereit.
Wählbarkeit:
Grundsätzlich können alle natürlichen Personen gewählt werden, 
die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt geschäftsfähig sind. 
Sie brauchen nicht am Verfahren beteiligt zu sein.
Eine gruppenmäßige Festsetzung wurde durch das ALE Ufr. nicht 
verfügt.
Kommt die Wahl des Vorstands im Termin nicht zustande und ver-
spricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, kann das Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken Mitglieder des Vorstands 
nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung be-
stellen.
Die Liste zur Erklärung der Übernahme eines Vorstandsamtes 
liegt bis zum 29.02.2024 beim Vorsitzenden Herrn Georg Ulsamer, 
Sechselbacher Str. 1 in Buch aus. 

Buch, den 08.02.2024
Der Vorsitzende des Vorstandes 
der Flurbereinigungsgenossenschaft Buch
gez. Georg Ulsamer

Wertstoffhof Baldersheim
Der Wertstoffhof Baldersheim ist ab März 2024 samstags von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für die Annahme von Grüngut ge-
öffnet.

Ein gültiger Ausweis gehört ins Reisegepäck!

Ist Ihr Ausweisdokument noch gültig?
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BEKANNTMACHUNGEN  
DES MARKTES GELCHSHEIM

Bürgermeistersprechstunden des Marktes 
Gelchsheim
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Kontaktdaten:  Festnetz: 09335/1087
 Mobil: 0151/64826159
 E-Mail: bgm@gelchsheim.de

Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Sitzung Marktgemeinderat Gelchsheim
Die nächste Sitzung fi ndet wie folgt statt:
Datum:  Montag, 11. März 2024
Zeit:  Beginn um 20.00 Uhr
Ort:   Deutschherrenhalle (Bürgerstube), Lerchenstraße 1, 

97255 Gelchsheim
Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen!
Anträge jeglicher Art (auch Bauanträge), die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, müssen mindestens 10 Tage vor dem Sit-
zungstermin bei der Verwaltung eingegangen sein.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Ergebnisbericht aus der 
Marktgemeinderatsitzung vom 19.02.2024
Der Marktgemeinderat war beschlussfähig und vollständig 
anwesend
 1) Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 08.01.2024 

wird genehmigt.

 2) Stadt Ochsenfurt - Aufstellung Bebauungsplan „Photo-
voltaikanlage Kleinochsenfurt“ und 29. Änderung des 
Flächennutzungsplanes; Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB

Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaikanlage 
Kleinochsenfurt“ und 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Ochsenfurt.
Belange des Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

 3) Stadt Ochsenfurt - 32. Änderung des Flächennutzungs-
plans und Bebauungsplan „Dümmersberger Pfad“; Betei-
ligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB

Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Dümmersberger Pfad“ und 32. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochsenfurt.
Belange des Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

 4) Stadt Ochsenfurt - Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan „Bürgersolarpark Darstadt“; Er-
neute Beteiligung der Behörden gemäß § 4a Abs. 2 BauGB

Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungs-
plan „Bürgersolarpark Darstadt“ der Stadt Ochsenfurt.
Belange des Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.

 5) Der Marktgemeinderat Gelchsheim erteilt sein Einverneh-
men zum Antrag auf Baugenehmigung, Umbau der be-
stehenden Kfz-Werkstatt, Fl.-Nr. 213 und Erweiterung auf 
der durch Abbruch frei gewordenen Fläche Fl.-Nr. 213/2, 
Gemarkung Gelchsheim.

6) Der Marktgemeinderat Gelchsheim stimmt dem Antrag auf 
Kostenbeteiligung an der Anschaffung von Tischen für den 
Bürgerverein Gelchsheim 1976 e. V. in Höhe von 10 % der 
Gesamtbruttokosten, jedoch max. in Höhe von 399,70 €, 
zu. 

 7) Bekanntgabe von in „nicht öffentlicher Sitzung“ gefassten 
Beschlüssen

Sanierung Rathaus Gelchsheim; Freigabe einer Honorarrechnung 
Architekt
Die 1. Abschlagsrechnung von UHL & PARTNER, vom 02.01.2024 
in Höhe von 4.165,00 € brutto wird durch den Marktgemeinderat 
Gelchsheim freigegeben.
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Roland 
Nöth um 20.38 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates Gelchsheim.

Einladung zur Bürgerversammlung
Die Bürgerversammlungen 2024 fi nden wie folgt statt:
Gelchsheim: Am Montag, den 25. März 2024 um 19.30 Uhr
  In der Deutschherrenhalle „Bürgerstube“, Lerchen-

straße 1
Oellingen: Am Dienstag, den 26. März 2024 um 19.30 Uhr
 Im Vereinsheim Oellingen, Osthäuser Straße 4
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Gelchsheim, Osthausen und 
Oellingen sind zu diesen Veranstaltungen recht herzlich eingela-
den. 
Roland Nöth, 1. Bürgermeister
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MARKT GELCHSHEIM

Der Markt Gelchsheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen engagierten

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bauhof  
mit Schwerpunkt Badeaufsicht/ 
Badewassertechnik in Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• Sicherstellung des Badebetriebes (insbesondere Badeauf-

sicht, Pflege- und Reinigung der Becken und Außenanlage, 
Kontrolle und Durchführung der Wasseraufbereitung)

• Mitarbeit bei allen anfallenden Tätigkeiten des Bauhofbe-
triebes (z. B. Pflege und Unterhaltung der öffentlichen 
Straßen, Grünflächen, Gebäude, Kontrollschächte und 
Rohrleitungen)

Unsere Anforderungen an Sie:
• Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber oder die 

Bereitschaft, dieses in kürzester Zeit abzulegen
• Vorlage einer Teilnahmebestätigung vom Erste-Hilfe-Kurs
• Abgeschlossene Facharbeiterausbildung in einem hand-

werklichen Beruf
• Fahrerlaubnis der Klasse B/T
• Vielseitiges, handwerkliches, selbstständiges und eigen-

verantwortliches Arbeiten
• Einsatzbereitschaft auch für Tätigkeiten außerhalb der re-

gulären Arbeitszeiten
• Belastbarkeit, technisches Verständnis, Teamfähigkeit und 

Flexibilität
• Bereitschaft zur Weiterbildung

Wir bieten Ihnen:
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den im öffentlichen 

Dienst üblichen Sozialleistungen
• Ein interessantes, herausforderndes und abwechslungs-

reiches Aufgabengebiet
• Vergütung nach dem TVöD
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung an den Markt Gelchsheim, Herrn  
1. Bürgermeister Roland Nöth, Hauptstraße 37, 97255 
Gelchsheim oder an bewerbung@vgem-aub.bayern.de.

Für Fragen stehen Ihnen gerne 1. Bürgermeister Roland 
Nöth, Tel. 0151/64826159 oder die Geschäftsstellenleiterin 
Frau Kammleiter, Tel. 09335/9710-30 zur Verfügung.

BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE SONDERHOFEN

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeden Freitag von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zudem bin ich je-
derzeit telefonisch oder persönlich erreichbar. 
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 25. Januar 2024
Antrag auf erneute Behandlung des Vertrages „APG-365-
Euro-Ticket“
Mit Beschluss vom 15.12.2022 wurde der Vertrag „APG-365-Euro-
Ticket“ zum 31.07.2023 gekündigt. 
Aufgrund von Vorgaben der Kommunalaufsicht des Landratsam-
tes Würzburg ist die Gemeinde zu sparsamem und wirtschaftli-
chem Handeln angehalten. Die Gemeinde Sonderhofen hat im 
Jahr 2022 einen Kredit in Höhe von fast 1 Millionen Euro aufge-
nommen. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, sollen Kosten 
minimiert werden. Dies bedeutet zunächst die freiwilligen Leis-
tungen zu kürzen bzw. zu streichen. Erster Schritt des Gemeinde-
rates war hierbei die Einstellung der Wohnraumförderung, als 
zweiter Schritt folgte die Kündigung des 365-Euro-Tickets.
Es sind nun Anträge von Eltern zur erneuten Behandlung im Ge-
meinderat zur Kündigung des Vertrages APG-365-Euro-Ticket 
eingegangen, die im Wortlaut den Gemeinderat bitten, den Be-
schluss vom 15.12.2022 wieder zurückzunehmen und den Zu-
schuss von der Gemeinde wieder zu übernehmen.
Der Grundgedanke des ÖPNV war ursprünglich, die Preisdifferenz 
zwischen dem Semesterticket und dem 365-Euro-Ticket anzugleichen. 
Der Zuschuss wurde bei der Vorstellung durch das KU von vielen 
Landkreisbürgermeistern kritisch gesehen, aber letztendlich ge-
zahlt.
Ein Grund für die Kündigung war auch die Benachteiligung der 
Schüler und Azubis, die im benachbarten Baden-Württemberg in 
die Schule bzw. zur Ausbildung gehen.
Die Kündigung des 365 € Tickets wurde im Februar-Mitteilungs-
blatt 2023 veröffentlicht. Erst im Herbst 2023 kam der Antrag den 
Beschluss aufzuheben und den Zuschuss wieder zu bezahlen.
Der Gemeinderat Sonderhofen nahm den Beschluss aus der Sit-
zung vom 15.12.2022 zur Kündigung des „APG-365-Euro-Tickets“ 
nicht zurück.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Photovoltaikanlage 
Kleinochsenfurt“, Kleinochsenfurt u. 29. FNP-Änderung; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Die Stadt Ochsenfurt beabsichtigt, einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Gewinnung von erneuerbarer Energie nördlich des Ortsteils 
Kleinochsenfurt aufzustellen.
Anlass ist die Absicht des Vorhabenträgers, Ranft Projekte 20 
GmbH aus Bad Mergentheim, auf einer Fläche von ca. 18,70 ha 
in der Gemarkung Kleinochsenfurt eine Photovoltaik-Freiflächen-
Solaranlage zu errichten.
Ziel ist es, erneuerbare Energie zu gewinnen und diese in das 
Netz des örtlichen Energieversorgers einzuspeisen. Es ist vor-
gesehen, dass sich auch Bürger vor Ort an diesem regionalen 
Projekt zur Gewinnung erneuerbarer Energien beteiligen können.
Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan geändert.
Die Gemeinde Sonderhofen wird als Nachbargemeinde am Bau-
leitplanverfahren beteiligt.
Die Gemeinde Sonderhofen hat keine Einwände gegen die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik-
anlage Kleinochsenfurt“ und die 29. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Ochsenfurt.
Belange der Gemeinde Sonderhofen werden nicht berührt.

Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Mehrzweckhalle, Flst. 139/3 u. 142/1, Gemarkung 
Sächsenheim
Der Antrag auf Baugenehmigung beinhaltet den Neubau einer 
landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle.
Das geplante Bauvorhaben befindet sich auf Fl. Nr. 139/3 u. 142/1, 
Gemarkung Sächsenheim.
In der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle mit einer Größe von 
ca. 20 x 50 m werden landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, wie 
Traktor, Mähdrescher, Radlader oder Arbeitsgeräte wie Anhänger, 
Kipper, Pflüge usw. untergestellt. Im Bereich der hohen Beton- 
sockel sind Getreideanschüttungen möglich.
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Das Bauvorhaben richtet sich baurechtlich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB. Das Baugrundstück liegt im Außenbereich. Dort ist ein 
Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen 
untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 
Ob hier eine landwirtschaftliche Privilegierung vorliegt, entschei-
det das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Für die geplante Mehrzweckhalle ist eine Erschließung mit Wasser 
und Kanal nicht erforderlich.
Die Dachflächenentwässerung ist über eine Sickermulde geplant.
Der Gemeinderat Sonderhofen erteilte sein Einvernehmen zum 
Antrag auf Baugenehmigung, Neubau einer landwirtschaftlichen 
Mehrzweckhalle, Fl.-Nr. 139/3 u. 142/1, Gemarkung Sächsen-
heim.

Antrag auf Errichtung einer Gewerbehalle für Servicedienst-
leistungen Photovoltaik, Fl.-Nr. 487/8, Baugebiet „Störchlein 
Ost II“, Gemarkung Sonderhofen
Der Vorsitzende zeigte anhand eines Auszugs aus dem Liegen-
schaftskataster den geplanten Standort der Gewerbehalle digital.
Das geplante Vorhaben befindet sich im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Störchlein Ost II 1. Änderung“.
Das Baugebiet ist nach § 4 der Baunutzungsverordnung  
(BauNVO) als allgemeines Wohngebiet WA festgesetzt.
Nach § 4 Abs.3 Nr. 2 können in einem allgemeinen Wohngebiet 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zu-
gelassen werden.
Ob es sich um einen nicht störenden Gewerbebetrieb handelt wird 
anhand eines Betriebsbewertungsbogen durch die Untere Bau-
aufsichtsbehörde LRA beurteilt.
Der Gemeinderat vertritt die Meinung, dass in einem reinen Wohn-
gebiet keine weitere Gewerbehalle gebaut werden sollten. 
Der Gemeinderat lehnte deshalb den Antrag auf Errichtung einer 
Gewerbehalle für Servicedienstleistungen Photovoltaik auf  
Fl.-Nr. 487/8 ab.

Bekanntgaben
Schlüsselzuweisungen 2024
Die Schlüsselzuweisungen gehen gegenüber dem Vorjahr von 
409.616 € auf 382.868 €, das sind ca. 26.748 € = 7 %, zurück.

Kreisumlage 2024
Die Kreisumlage soll 2024 kräftig steigen. 
Im Jahr 2023 wurden 370.000 € Umlage gezahlt.
Bei einer gewünschten Erhöhung von 5 Punkten würde die Kreis-
umlage auf 473.000 € steigen, bei 3 Punkten immer noch auf 
452.000 €.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
in Sonderhofen während den Wintermonaten
Von November bis einschließlich März ist der Wertstoffhof am 
Samstag von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Wir bitten um Be-
achtung.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Wertstoffhof – Betreuung
Ab sofort sucht die Gemeinde Sonderhofen eine Person, die zu 
den bekannten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes die Betreuung 
übernimmt. Bei Interesse bitte melden. 
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

FÜR UNSERE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER

  Rund um Kinder und Familien

Kreisjugendring Würzburg

Psychische Gesundheit in der Jugendarbeit
Fokus Jugendarbeit 20.03.2024, 19.00 Uhr
Am 20.03.2024 findet wieder das Info- und Austauschformat  
FOKUS JUGENDARBEIT statt.
Alle Verantwortlichen in der Jugendarbeit, egal ob Vorstandsmit-
glied, Jugendleiter/in, Delegierte/r sind herzlich eingeladen.
Von Götz Kolle, Referent für Jugendarbeit in der Migrationsgesell-
schaft beim Bezirksjugendring Ufr bekommen wir einen interaktiven 
Impuls zum Thema „psychische Gesundheit in der Jugendarbeit“.
Die Teilnahme ist kostenlos. Das Treffen findet im Landratsamt 
Würzburg statt.
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung über die Home-
page www.kjr-wuerzburg.de oder
per E-Mail: info@kjr-wuerzburg.de
Kreisjugendring Würzburg, Wittelsbacherstr. 1, 97074 Würzburg 
Tel. 0931/87899; Fax 0931/77887, www.kjr-wuerzburg.de

Selbstverteidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurs für Frauen und Mädchen
In Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Stadt und des 
Landkreises Würzburg bietet die Frauenberatungsstelle im SkF 
– Sozialdienst katholischer Frauen e. V. einen zweitägigen Wen-
Do-Kurs für Frauen und Mädchen an. 
Der Kurs findet statt am 16. und 17. März 2024 jeweils von  
9.00 bis 14.00 Uhr in der Frauenberatungsstelle im SkF, Hutten-
straße 29 B in Würzburg.
WenDo heißt „Weg der Frau“ und will zum starken Auftreten in 
kritischen Situationen ermutigen. Die Teilnehmerinnen lernen 
Konfliktbewältigungsstrategien kennen und üben einfache, aber 
effektive Körpertechniken zur Selbstverteidigung.
Weitere Informationen auf den Webseiten des Sozialdiensts ka-
tholischer Frauen www.skf-wue.de, per E-Mail unter fb@skf-wue.
de oder telefonisch unter 0931/450070. Um Anmeldung wird ge-
beten, da es nur eine begrenzte Zahl an Plätzen gibt. Die Teil-
nehmerinnen können je nach Einkommen eine Aufwandsent-
schädigung zwischen 20 und 40 Euro entrichten. 

Veranstaltugstermine März 2024

Netzwerk Junge Eltern/Familien
Veranstaltungstermine März 2024 im Netzwerk „Junge Eltern/ 
Familien Ernährung und Bewegung“ für Eltern, Großeltern, Tages-
mütter mit Kindern von 0 bis 3 Jahre in Stadt und Landkreis Würz-
burg
Anmeldung und weitere Informationen: https://t1p.de/pish

Start-
termin

Uhrzeit Seminartitel Veranstaltungs-
ort

01.03.24 15:00 - 
16:30 Uhr

Bewegungsabenteuer in 
der Natur! Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter

Familienstütz-
punkt Lengfeld

01.03.24 10:30 - 
12:00 Uhr

Nachhaltig ernährt von 
Anfang an: Von Klein auf 
essen für die Zukunft

Familienstütz-
punkt Heuchelhof

01.03.24 14:45 - 
16:15 Uhr

Bewegungsabenteuer 
und Spiel & Spaß im 
Haus! I

Familienstütz-
punkt Innenstadt  
Würzburg

01.03.24 16:30 - 
18:00 Uhr

Bewegungsabenteuer 
und Spiel & Spaß im 
Haus! II

Familienstütz-
punkt Innenstadt  
Würzburg

Abfallbewusstsein zeigt sich
bereits beim Einkaufen!!!
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04.03.24 20:00 - 
21:30 Uhr

Entspannt am Familien-
tisch – So geht‘s!

Familienstütz-
punkt Lengfeld

05.03.24 19:00 - 
20:30 Uhr

ONLINE: Vom Brei zum 
Familientisch – den 
Übergang entspannt ge-
stalten

AELF Kitzingen-
Würzburg Online

05.03.24 15:30 - 
17:00 Uhr

Bewegungsabenteuer in 
der Natur! Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter

Skatepark 
Versbach

06.03.24 20:00 - 
21:30 Uhr

ONLINE: Naschen er-
laubt? Sinnvoller Um-
gang mit Süßem

AELF Kitzingen-
Würzburg Online

08.03.24 11:00 - 
12:30 Uhr

Von der Milch zum Brei Universitäts-
frauenklinik 
Würzburg 
(Elternschule-
Untergeschoss)

11.03.24 15:00 - 
17:30 Uhr

Am Familientisch - mit 
saisonalen und regiona-
len Lebensmitteln

Familienstütz-
punkt Heidings-
feld

12.03.24 14:00 - 
15:30 Uhr

ONLINE: Von der Milch 
zum Brei

AELF Kitzingen-
Würzburg Online

13.03.24 15:30 - 
17:00 Uhr

Bewegung ist der Motor 
für die gesunde Ent-
wicklung Ihres Kindes! 
Bewegungsspaß für 
Babys von 8-12 Mona-
ten

Kürnach, 
Krabbelgruppe 
Zwergenstübchen 
im Vereinsheim

13.03.24 14:00 - 
15:30 Uhr

Greifen, Fühlen, Rollen, 
Robben, Krabbeln - Be-
wegungsspaß für Babys 
von 5-8 Monaten

Kürnach, 
Krabbelgruppe 
Zwergenstübchen 
im Vereinsheim

14.03.24 15:30 - 
17:00 Uhr

Bewegungsabenteuer in 
der Natur! Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter

Würzburg, 
Steinbachtal

15.03.24 16:30 - 
17:30 Uhr

Bewegung ist der Motor 
für die gesunde Ent-
wicklung Ihres Kindes! 
Bewegungsspaß für 
Babys von 8-12 Mona-
ten

Familienstütz-
punkt Innenstadt  
Würzburg

15.03.24 15:30 - 
17:00 Uhr

Bewegungsabenteuer in 
der Natur! Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter

Kürnach (Wald)

15.03.24 15:00 - 
16:00 Uhr

Greifen, Fühlen, Rollen, 
Robben, Krabbeln - Be-
wegungsspaß für Babys 
von 5-8 Monaten

Familienstütz-
punkt Innenstadt  
Würzburg

16.03.24 10:00 - 
12:15 Uhr

Kinder kochen mit - ein-
fache Gerichte gemein-
sam zubereitet

Grundschule 
Eisingen / 
Waldbrunn

19.03.24 20:00 - 
21:30 Uhr

Das beste Essen für 
Kleinkinder - So geht‘s!

AELF Kitzingen-
Würzburg Online

20.03.24 16:00 - 
18:30 Uhr

Am Familientisch - ve-
getarische Gerichte für 
Kleinkinder

Kürnach, 
Krabbelgruppe 
Zwergenstübchen 
im Vereinsheim

21.03.24 10:00 - 
11:30 Uhr

Babybrei trifft Fingerfood Heuchelhof, Altes 
Schwimmbad

27.03.24 14:30 - 
16:00 Uhr

Bewegungsabenteuer in 
der Natur! Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter

Giebelstadt, 
Spielplatz 
Seewiese

Familienstützpunkt Aub
Lara Schwarz 
Sozialpädagogin B. A.
Hauptstr. 31, 97239 Aub
Telefon: 09335/9971818, Mobil: 0173/4079664
Mail: familienstuetzpunkt-aub@skf-wue.de
www.fsp.skf-wue.de

Insta/Facebook: Familienstuetzpunkt_Aub

Hier gibt es:
 • Informationen rund um Beratung, Erziehung, Bildung und Hilfe 

für Familien
 • Ein offenes Ohr in der Sprechstunde nach Vereinbarung
 • Bedarfsgerechte wechselnde Angebote, Vorträge, Workshops 

usw. zu Familienthemen
  (Anregungen und Wünsche sehr gerne per Mail oder über die 

sozialen Netzwerke)
 • Informationen über die aktuellen Angebote fi ndet ihr auf der 

Website, in den sozialen Medien oder auf Anfrage bei mir.
 • Wöchentlich treffen wir uns beim Baby-Café für Kinder bis 3 

Jahre zum Spielen, Quatschen und Austauschen mittwochs 
von 10.00 - 11.30 Uhr im Familienstützpunkt im Spital in Aub.

Kommt gerne einfach dazu!
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Tag der offenen Tür
mit…
 Informationen rund um die Schulart 

Wirtschaftsschule,
 Spielerisches Kennenlernen der Schule
 und Verpflegung

  Rund um „55plus“ / Senioren und Seniorinnen

Vortragsreihe des 
Pfl egestützpunktes Würzburg 
Dienstag, 12.03.2024 – 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Die Pfl egebegutachtung – Infos rund um das Thema 
„Pfl egebegutachtung“ von der Beantragung bis hin zum 
Widerspruch.
Referentin: Lisa-Marie Köchel, Pfl egeberatung Stadt Würzburg
Pfl egestützpunkt Würzburg, Bahnhofstr. 11
Dienstag, 9.4.2024 – 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Organspende – Transplantation
Referent: Dr. Jan Hentschel, Dr. Manfred Knof – Mainklinik Och-
senfurt
ORT: Pfl egeschule Ochsenfurt, Am Greinberg 26
Dienstag, 14.05.2024 – 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Achtsamer Zugang zur inneren Welt von Menschen 
mit Demenz
Referent: M.-L. Strömsdörfer/HALMA 
Pfl egestützpunkt Würzburg, Bahnhofstr. 11
Gesprächsgruppe für pfl egende Angehörige
 • jeden zweiten Dienstag im Monat im Seniorenzentrum Röttin-

gen
 • Info: Barbara Heller Tel 0931/80442-89 
 • Das Treffen fi ndet nach vorheriger Anmeldung und genügend 

Beteiligung statt.

Offenes Musterhaus in Kürnach:
Praktische Lösungen unverbindlich im Musterhaus besichtigen 
am Montag, 11.3.2024 von 10.00 - 13.00 Uhr jeweils ohne Termin-
vereinbarung.
Ansprechpartner: Katrin Müller, Tel. 0931/80442-38

PFLEGEBERATUNG VOR ORT IN AUB
Kostenfreie Einzelberatung zu Pfl ege, Demenz, Wohnberatung 
TERMINVEREINBARUNG ERFORDERLICH: 
WIR KOMMUNAL – Fachbereich Senioren
Bücherei Aub (Rathaus Aub)

Mittwoch, 20. März 2024 14.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung: 0800/000 1027
Pfl egestützpunkt - Pfl egeschule Ochsenfurt 
Die Pfl egeberatenden sind immer Mittwoch von 9.00 bis 13.00 
Uhr in der Pfl egeschule Ochsenfurt (Erdgeschoss/Bibliothek) 
persönlich erreichbar. Um vorherige Terminvereinbarung wird ge-
beten: gebührenfreie Rufnummer 0800/0001027

Härtefallregelung beim Zahnersatz
Krankenkassen zahlen einen festen Betrag (Festzuschuss) für 
den Zahnersatz. Grundsätzlich übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen für die Regelversorgung 60 Prozent der Kosten. 
Mit einem lückenlos geführten Bonusheft erhöht sich der Fest-
zuschuss.
Versicherte können beim Zahnersatz weitgehend von Eigenantei-
len befreit werden, wenn sie unzumutbar belastet werden. Eine 
unzumutbare Belastung liegt vor, wenn die monatlichen Brutto-
einnahmen 2024 die Grenze von 1.414,00 Euro nicht übersteigen. 
Bei Ehepaaren oder Familien werden höhere Belastungsgrenzen 
zugrunde gelegt.
Vor Beginn der Behandlung muss der Krankenkasse der Heil- 
und Kostenplan zur Prüfung vorgelegt werden. Mit dem Bescheid 
werden dann die Eigenanteile ausgewiesen. Evtl. können dann 
noch Änderungen bei der Ausführung des Zahnersatzes berück-
sichtigt oder ermöglicht werden.

GENUSSBUCH 2024 wieder mit Freizeittipps
Seit 2023 werden im Genussbuch auch Ausfl ugsziele im Land-
kreis Würzburg vorgestellt, die besonders für Seniorinnen und 
Senioren geeignet sind. Über Kirchen, Schlösser, Historisches bis 
hin zu naturkundlichen Rundwegen – das neue Genussbuch hat 
viel zu bieten. 
Zu fi nden sind alle teilnehmenden Gaststätten sowie interes-
sante Ausfl ugsziele in Stadt- und Landkreis Würzburg. Neben den 
Gaststätten sind die Kontaktdaten, Hinweise zur Barrierefreiheit, 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Genusstischzeiten 
angegeben. 
Zur Mitnahme liegt das Genussbuch 2024 in den Rathäusern auf 
und der Bürgerinfo in Stadt und Landkreis oder zum Download 
unter www.kommunalunternehmen.de/beratung-unterstuetzung/
genusstisch

HELFERKREIS – WIRKOMMUNAL
Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt – der andere packt 
sie kräftig an und handelt. 
Mit diesem Zitat informiert die Fachstelle für pfl egende Angehöri-
ge über den neuen, gerade entstehenden Helferkreis. 
 • Gesucht werden Erwachsene, mit Freude am Umgang mit 

Menschen und Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die 
Kosten für die Schulung werden übernommen. Die Aufgaben 
der Helfer umfassen z. B. Spazierengehen, gemeinsam ko-
chen, Gespräche führen – keine pfl egerischen Tätigkeiten oder 
Fahrdienste.

 • Vorteil für die Helfer: Aufwandsentschädigung, Erfahrungsaus-
tausch

Weitere Info: fachstelle@wirkommunal.de oder Frau Kamp-
schulte Tel. 0931/80442-81
Jetzt anmelden! Flyer liegen an den Rathäusern aus. 

STEUERMERKBLATT 2023/2024
Die aktualisierte Aufl age des Steuermerkblattes des Bundesver-
bandes bvkm steht zum Download bereit unter www.bvkm.de

Beratung in Rentenangelegenheiten
im Rathaus Aub
Der nächste Termin zur Beratung in Rentenangelegenheiten 
bzw. Aufnahme von Anträgen durch Herrn Weißenberger 
(Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung 
Bund) fi ndet am Donnerstag, den 28. März 2024 von 9.00 
bis 16.00 Uhr, im Rathaus Aub statt. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte rechtzeitig zwecks Terminvereinbarung unter 
Telefon 09335/9710-0 oder per E-Mail an: v.schreiber@
vgem-aub.bayern.de an.
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  Kirchliche Nachrichten

Trauercafé – Begegnungsort für Trauernde
Am Sonntag, 10. März, sind trauernde Menschen wieder zum 
Trauercafé eingeladen. 
Es beginnt um 14.30 Uhr und findet im Nebenzimmer des Café 
Schedel in Aub (Marktplatz) statt.
Das Trauercafé möchte in einem geschützten Rahmen und in ei-
ner wohltuenden Atmosphäre die Möglichkeit der Begegnung von 
trauernden Menschen geben. 
Man kann erzählen, zuhören, sich erinnern, neue Kontakte knüp-
fen oder einfach nur dabei sein.
Das Café für Trauernde ist offen für alle, unabhängig davon, um 
wen man trauert und wie lange der Verlust zurückliegt, unabhän-
gig von Weltanschauung oder Konfession.
Das Trauercafé ist eine Angebot von ehrenamtlichen Trauerbeglei-
ter*innen im Pastoralen Raum Ochsenfurt und der Katholischen 
Landvolkbewegung Würzburg. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Info und Kontakt: Burkard Fleckenstein, Tel. 09335/1778, 
bfleckenstein57@gmx.de

Kino am Nachmittag im März
„The Quiet Girl“
Am Mittwoch, 13. März, um 14.30 Uhr wird im Casablanca-Kino 
Ochsenfurt der Film „The Quiet Girl“ gezeigt.
Cáit spricht wenig. In ihrer Familie interessiert sich niemand für 
sie. Die Familie ist überfordert. Vier Kinder, der Vater ein Spieler 
und Säufer, die Mutter schwanger. Cáit wird in der Schule ge-
hänselt, nachts macht sie ins Bett, tagsüber versteckt sie sich 
gerne. 
So wird Cáit im Frühjahr 1981 kurzerhand zu gut situierten Ver-
wandten gebracht.
Sie wird von ihrer Pflegemutter Eibhlin freundlich empfangen, der 
Hausherr Sean ist fast ebenso schweigsam wie Cáit, die hier erst-
malig Fürsorge, Vertrauen und frische Kleider bekommt. Langsam 
gewinnt Cáit an Selbstsicherheit, wird zur stillen Hilfe am Hof. 
Doch auch hier liegt ein tiefes Geheimnis verborgen ...
Ein stiller Film über das Erwachsenwerden, der seine ganze Kraft 
aus den Bildern und der intensiven Darstellerkunst zieht. 
„Der Film ist ein Juwel ... die tief bewegende Geschichte des 
ländlichen Irlands fühlt sich bereits wie ein Klassiker an.“
(THE GUARDIAN).
Bereits ab 13.30 Uhr ist Gelegenheit zu Kaffee und Kuchen.
„Kino am Nachmittag“ ist eine Veranstaltung des Seniorenforums 
im Pastoralen Raum Ochsenfurt und des Casablanca-Kinos. Ge-
zeigt werden ausgewählte und aktuelle Filme für Kinofreund*innen 
jeden Alters.

Markt Gelchsheim mit Ortsteilen
Oellingen und Osthausen

Evangelischer Gottesdienst in Gelchsheim
März 2024
Sonntag, 3. März 2024
um 14.15 Uhr Gottesdienst in der kath. Pfarrkirche
Pfarrerin Gerschütz

  Soziale Dienste

Termine in Aub 

Pflegeberatung vor Ort
Die Abteilung WIRKOMMUNAL sieht sich als erste Anlaufstelle 
für alle Fragen rund um das Thema Pflege, Demenz und Wohnen 
im Alter. Vertreten durch seinen Pflegestützpunkt (PSP), möchte 
die Abteilung WIRKOMMUNAL für Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger im vor-
pflegerischen Bereich eine wohnortnahe Beratung in den Ge-
meinden anbieten. Je nach Beratungsanfrage sind die 
Mitarbeitenden der Abteilung WIRKOMMUNAL/des Pflegestütz-
punktes Landkreis Würzburg an diesen Tagen vor Ort und beraten 
zu folgenden Themen:
•   Pflegeberatung und Pflegekoordination: unabhängige Bera-

tung für Pflegebedürftige und Angehörige
•   Wohnberatung und Wohnungsanpassung: Beratung zum 

selbstständigen Wohnen im Alter oder mit Behinderung
•   Fachstelle für pflegende Angehörige: Beratung und Hilfe in 

besonders belastenden Lebenssituationen (Demenz)

Die „Pflegeberatung vor Ort“ findet von 14.00 – 17.00 Uhr nur 
nach Terminvereinbarung statt:
Bücherei im Rathaus Aub, Marktplatz 1: 20.03.2024

Termine können kostenfrei unter 0800/0001027 oder per E-Mail: 
pflegeberatung@kommunalunternehmen.de vereinbart werden. 

Sozialstation
Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V.
Marktplatz 11; 97285 Röttingen
Tel. 09338/9806111
Fax 09338/9806113
http://www.kunigund.de
E-Mail: amb-pflege@kunigund.de

EUTB®-Teilhabeberatung des BBSB
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 
Tel. 0931/46529511
Mobil: 0151/25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 0171/7955759 (Barbara Noll) 
teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

Sozialdienst katholischer Frauen Würzburg
Hilfe in unsicheren Zeiten
Wir beraten vor Ort, telefonisch, 
teilweise online oder per Video.
Infos zu Öffnungs- und Sprech-
zeiten finden Sie auf unserer 
Homepage.

Frauenberatungsstelle | FBS im SkF
Beratung und Begleitung für Frauen zu allen Fragen, Konflikten 
und bei Gewalterfahrung
Tel. 0931/450070, fbs@skf-wue.de | www.fbs.skf-wue.de

Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsberatung | 
KSB im SkF
Beratung und konkrete Unterstützung in allen Fragen und Kon-
flikten rund um das Thema Schwangerschaft
Tel. 0931/13811, ksb-wue@skf-wue.de 
www.schwanger.skf-wue.de

Frauenhaus | FH im SkF
Beratung und Schutzraum bei häuslicher Gewalt
Tel. 0931/4500777, fh@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Ist Ihr Briefkasten  
gut lesbar beschriftet?
Sie erleichtern damit die zuverlässige  
Zustellung Ihres Mitteilungsblattes.
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Erziehungsberatung für Familien, Kinder und Jugendliche
Beratung bei Fragen zu Erziehung, Probleme in der Schule, Tren-
nung und Scheidung, Entwickung des Kindes
jeden Donnerstag im Familienstützpunkt Hauptstraße 31, Aub - 
Jelena Rösch
Tel. 0172/9728132
rösch.jelena@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Telefon- und Notfallseelsorge
 • Diakon Winfried Langlouis Röttingen, Tel. 09338/378656, 

0151/26757313
 • Telefonseelsorge u. Krisendienst Würzburg e. V., 
  Tel. 0800/1110111, 0800/1110222
 • Krisendienst: Tel. 0931/571717

 • Wildwasser Würzburg e. V. (Für Frauen), Tel. 0931/13287
 • Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116016
 • AWO Frauenhaus: Tel. 0931/619810

 • Kinder- u. Jugendtelefon, Tel. 0800/1110333
 • Deutscher Kinderschutzbund e. V., Würzburg, 
  Tel. 0931/15177

 • Ehe-, Familien-, Lebensfragen, Tel. 0931/386-69000

 • Trauer nach Suizid, Würzburg, Tel. 0931/373468

 • Mobbing-Beratungsstelle
  (Fair am Arbeitsplatz), Würzburg, Tel. 0931/38665328

 • Schuldnerberatung 
  Christopherus GmbH Würzburg, Tel. 0931/322413

  Ärzte- und Apothekennotdienst

Ärzte- und Apothekennotdienst 
für Aub und Umgebung   
Notarzt:  112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117 
Giftnotruf München:  089/19240

Zahnärztlicher Notdienst
10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
02.03. – 03.03.2024 Dr. med. dent. Martin Jobst,

Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt,
 Tel. 09331/3301
09.03. – 10.03.2024 Johannes Klinke, Uffenheimer Str. 12, 
 97199 Ochsenfurt, Tel. 03991/1022
16.03. – 17.03.2024 Dr. Achim Leybach, Kirchgasse 16, 
 97342 Obernbreit, Tel. 09332/5911770
23.03 – 24.03.2024 Ingo-Wernher Lohmann, Jahnstr. 5, 
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/3301
29.03 – 30.03.2024 Axel Lorke, Hauptstr. 31, 97239 Aub,
 Tel. 09335/99961
31.03 – 01.04.2024 Dr. Uwe Neis, Hauptstr. 71, 
 97246 Eibelstadt, Tel. 09303/8338
Weitere zahnärztliche Notdienste standen zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses nicht fest. Sie fi nden diese auch unter: 
www.notdienst-zahn.de.

Apothekennotdienst
Beginn 8.00 bis 7.59 Uhr des Folgetages
Samstag, 02.03.2024  Stadt-Apotheke im Edeka, Nürnberger-

str. 5, 97125 Uffenheim

Sonntag, 03.03.2024  Franken-Apotheke, Ansbacher Str. 5, 
97215 Uffenheim, Tel. 09842/8271 

Samstag, 09.03.2024  Stadt-Apotheke, Hauptstr. 40, 97199 Och-
senfurt, Tel. 09331/2330

Sonntag, 10.03.2024  Tauber-Apotheke, Rothenburger Str. 1, 
97285 Röttingen, Tel. 09338/981824

Samstag, 16.03.2024  Schwalben-Apotheke im Knaus-Center, 
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt, 
Tel. 09331/983377

Sonntag, 17.03.2024  Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8, 97239 
Aub Tel. 09335/595

Samstag, 23.03.2024  Klingentor-Apotheke, Tückelhäuser Str. 9, 
97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/80665

Sonntag, 24.03.2024  Stern-Apotheke, Wuerzburger Str. 20, 
97215 Uffenheim, Tel. 09842/444

Freitag, 29.03.2024  Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8, 
97239 Aub, Tel. 09335/595

Samstag, 30.03.2024  Adler-Apotheke, Marktstr. 6, 97340 Markt-
breit, Tel. 09332/3423

Sonntag, 31.03.2024  Schwalben-Apotheke im Knaus-Center, 
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt, 
Tel. 09331/983377

Montag, 01.04.2024  Rats-Apotheke, Hauptstr. 31, 97199 Och-
senfurt, Tel. 09331/2340

Weitere Notdienste fi nden Sie unter:

  Blutspendetermine in der Umgebung

Mi, 03.04.2024
von 17.00 bis 20.30 Uhr
Grundschule Röttingen, Schulstr. 5,
97285 RÖTTINGEN

Bitte bringen Sie zu jeder Spende Ihren Blut-
spendeausweis mit. Danke.

  Neues aus unseren Büchereien

Stadtbücherei Aub
Liebe Leserinnen und Leser
Wir haben neue Bücher für Sie besorgt
Zum Beispiel:
- Mord im Ringpark, historischer Würzburg-Roman
- Würzburger Dynamit, ein Würzburger historischer Krimi
- Ostfriesenhass von Klaus-Peter-Wolf
- Monster von Nele Neuhaus
- Lieblingskind von C. J. Tudor
- Man müsste mal von Tommy Jaud
Für Kinder:
Bücher von der Bildermaus
Zum Vormerken:
Am 15.3. basteln wir für Ostern.
Näheres im nächsten Amtsblatt.
Denise Neeser - Büchereileitung
und das Team der Ehrenamtlichen
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Öffnungszeiten:
Dienstag:  15.00 - 17.00 Uhr
Freitag:   9.00 - 11.00 Uhr und 
 15.00 - 17.00 Uhr
Tel. 09335/971027

Kath. Öffentliche Bücherei Gelchsheim im 
Gemeindehaus
E-Mail: buecherei@gelchsheim.de
Telefon-Nr. 09335/997422
Geöffnet:  Sonntag, 12.30 Uhr – 14.00 Uhr
 Dienstag, 16.00 Uhr – 17.30 Uhr
Es können auch wieder Hörbücher für Kinder ausgeliehen wer-
den!
Bastelbücher für Ostern und die schönsten Frühlingsideen
finden Sie in Ihrer Bücherei!

Kath. Öffentliche Bücherei Oellingen
Geöffnet: Sonntag nach dem Gottesdienst jeweils eine Stunde.

AUS DEM VEREINSLEBEN

  Vereine Aub

Narrhutia Aub

Ars Musica Aub
Kultur in Aub - Frühling 2024
Der Kulturverein Ars Musica Aub e. V. feiert in diesem Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum. 
Seit 1999 belebt er das kulturelle Leben in Aub und zeigt, dass es 
möglich ist, auch abseits großer Städte ein anspruchsvolles und 
vielfältiges Programm anzubieten. 
Unzählige Konzerte konnten wir in dieser Zeit veranstalten, mit 
bekannten und weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern. 
Klassische und Neue Musik, Oper und Musical, Jazz und Welt-
musik wurden dargeboten.

Daneben organisierten wir auch Ausstellungen, Theaterabende, 
Lesungen und Performances. 
Unvergessen sind die großen Projekte wie die Auber Prozessions-
nacht, die Aufführung des „Schleierflugs“ anlässlich des Auber 
Stadtjubiläums, die Stadtoper „Der Weg des Pilgers“ und die 
Kulturpozession „Der Weg der Kunigunde“ auf dem Kunigunden-
weg nach Bamberg.
Unser Jubiläumsjahr und den Kulturfrühling 2024 beginnen wir 
mit drei Konzerten im März.
Mittwoch, 6. März, 19.30 Uhr, Ars Musica
Musik für Kontrabass - vom Solo bis zum Oktett
Oktobass

Sonntag, 17. März, 11.00 Uhr, Ars Musica 
Liedmatinee
Festival Lied Würzburg

Sonntag, 24. März, 18.00 Uhr, Ars Musica 
Aurora Oktett
Kammermusikalischer Jazz
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
https://ars-musica.de 
sowie in unseren Programmheft „Kulturfrühling Aub 2024“, das an 
vielen Orten aufliegt.

Fischerverein Aub
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Am Samstag den, 02.03.2024 um 19.30 Uhr findet im Gasthaus 
Weißes Roß (Lochner) in Aub unsere Jahreshauptversammlung 
statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht des Gewässerwartes
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Wünsche und Anträge 

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Wünsche und Anträge sind bis spätestens 22.02.2024 beim  
1. Vorsitzenden Norbert Kornder schriftlich einzureichen.
Petri Heil! gez. Norbert Kornder, 1. Vorsitzender

Angeln beim Fischerverein Aub
Wegen Ausscheidens mehrerer Mitglieder sind wir wieder in der 
Lage Angelkarten anzubieten. Der Fischerverein Aub hat eine 
Weiheranlage in Oberickelsheim, Ortsteil Rodheim (ein großer 
und zwei kleine Weiher, besetzt mit Karpfen, Schleien, Zander) 
und den Fluß Gollach (besetzt mit Forellen, Karpfen, Weißfischen, 
etc.) auf ca. 10 Kilometer (von Grenze Hemmersheim bis Grenze 
Bieberehren) gepachtet. 
Zunächst kann man sich mit gültigem Fischereischein beim Ver-
einsausschuss bewerben. Nach einem Jahr des gegenseitigen 
Kennenlernens kann eine Aufnahme in den Verein erfolgen.
Ansprechpartner für den Fischerverein Aub: 
Norbert Kornder, Tel. 09848/969736

Förderverein Fränk. Spitalmuseum Aub
Aufruf zum Spitalputz
Unser Museum erwacht aus dem Winterschlaf 
und wir wollen es mit einer gemeinschaftlichen 
Putzaktion wachküssen. Hier sind wir wieder auf 
zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer 
angewiesen. 
Wir freuen uns über deine, über Ihre Unter-
stützung am Samstag, 23.03.2024 ab  
10.00 Uhr im Spitalmuseum

Bei Fragen bitte an Georg Pfeuffer, Tel. 1803 oder Roman Menth, 
Tel. 0172/7339490 wenden. 
Vielen Dank.  
gez. Roman Menth, 1. Vorsitzender 
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Freiwillige Feuerwehr Aub

  

es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder 
Aktive bitte in Dienstuniform! 

Termine März
Mittwoch, 13. März, 19.30 Uhr
UVV-Schulung – um zahlreiche Teilnahme wird 
gebeten
Samstag, 23. März, 9.30 Uhr
Frühjahrsputz – viele Hände - schnelles Ende
Frank Jacob, Vorsitzender

Freundeskreis Seniorenzentrum Aub
Einladung zur Mitgliederversammlung
Im Namen meiner Vorstandskollegen darf ich Sie recht herzlich 
zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung gemäß § 9 unse-
rer Satzung einladen.
Die Versammlung findet am

Dienstag, 19. März 2024, um 18.00 Uhr
im Seniorenzentrum Aub, Am Roßmarkt 2, 97239 Aub

statt. 
Tagesordnung
 1. Bericht des Vorstands:
  Rechenschaftsbericht, Mitgliederentwicklung und Kassenstand
 2. Entlastung der Vorstandschaft
 3. Bericht der Geschäftsführung
 4. Künftige Aktivitäten des Vereins
  insb. Veranstaltungen und Spendenprojekte
 5. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Freundliche Grüße
Roman Menth, 1. Vorsitzender

Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub
Am Samstag, 9. März 2024 findet um 20.00 Uhr unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung mit folgender Tagesordnung im 
Gasthaus „Weißes Roß“ statt:
 1. Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden
 2. Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder
 3. Ehrungen langjähriger passiver Mitglieder
 4. Bericht der Chronistin
 5. Bericht des Dirigenten
 6. Bericht des Kassiers
 7. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
 8. Neuwahlen
 9. Wünsche und Anträge
Alle aktiven und passiven Mitglieder unseres Vereines sind herz-
lich eingeladen. Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Termine:
Sonntag, 10. März: Josefstag der Kolpingfamilie - musikalische 
Umrahmung
Sonntag, 24. März: Palmprozession zum Palmsonntag
Ostersonntag, 31. März: Osterweckruf nach dem Gottesdienst

Tennisclub Aub
Liebe Mitglieder des Tennisclub Aub,
wir laden euch hiermit alle herzlich zu unserer
Mitgliederversammlung am Donnerstag,  
11. April 2024 um 19.30 Uhr im Vereinsheim ein.

Tagesordnungspunkte:
 1. Begrüßung
 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft
 4. Bericht des Sportwarts und Jugendwarts
 5. Kassenbericht
 6. Bericht der Kassenprüfer
 7. Entlastung der Vorstandschaft
 8. Wünsche, Anträge, offene Gesprächsrunde
Wir freuen uns auf euer Kommen.

Sommertraining
Das wöchentliche Training für Kinder/Jugendliche/Erwachsene 
beginnt wieder ab Ende April. 
Du hast Interesse daran teilzunehmen? 
Du bist schon bei uns dabei? 
Oder ein Neuling, egal ob aus Aub oder den umliegenden Ort-
schaften und möchtest gerne Tennis spielen? 
Dann melde dich ab sofort bei Matthias Gans, Tel. 09335/997063 
oder Johannes Gunkelmann, Tel. 09335/6779991 oder schreibe 
uns eine E-Mail an tcaub@t-online.de.
Bei Bedarf können Tennisschläger anfangs vom Verein kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Organisation der Trai-
ningseinheiten bitten wir um frühzeitige Anmeldung.

Saisoneröffnung mit Schnuppertraining
am Sonntag, 28. April 2024 ab 12.00 Uhr
Zu diesem traditionellen Schnuppertraining laden wir alle Mit-
glieder und Nichtmitglieder - Anfänger, Fortgeschrittene und 
Wiedereinsteiger - Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. Zum 
Mittagessen gibt es Steak & Bratwurst vom Holzkohlegrill und im 
Laufe des Nachmittags Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns auf 
einen regen Besuch zum Start in die neue Saison.

Unsere Termine 2024:
Donnerstag, 11. April 2024: Mitgliederversammlung
Sonntag, 28. April: Saisoneröffnung
Sonntag, 29. September: Saisonabschluss mit Schleifchenturnier

Kolpingsfamilie Aub
Sonntag, 10. März 2024 – Josefstag
Herzliche Einladung an alle zur Feier unseres Josefstages. Treff-
punkt zur Kirchenparade mit der Historischen Trachten- und Stadt-
kapelle um 8.45 Uhr am Marktplatz. 9.00 Messfeier in der kath. 
Kirche. Nach dem Gottesdienst gemütliches Beisammensein mit 
Weißwurstfrühstück im Ross-Saal.

Donnerstag, 21. März 2024 – Generalversammlung
Zur diesjährigen GV treffen wir uns um 19.30 Uhr im Kaffee Schedel.

ACHTUNG – Termin nicht am 16. März, sondern
Samstag, 23. März 2024 – Altkleidersammlung
Wir sammeln wieder ab 8.00 Uhr in Aub, Buch, Burgerroth, Oel-
lingen, Osthausen, Baldersheim, Gelchsheim und Hemmersheim 
(Bushaltestelle). Bitte die Sachen gut sichtbar an den Straßenrand 
stellen. In Osthausen das Sammelgut bitte alles an der Bushalte-
stelle am Kreisverkehr oder an der Hauptstraße ablegen. Vielen 
Dank für Ihre Mithilfe. Der Erlös kommt unserer Jugendarbeit zu 
Gute. Fragen beantwortet gerne Ulli Kemmer, Tel. 09335/1783 
(bitte auch auf AB sprechen – rufe dann zurück)

Musikgemeinschaft Baldersheim-Burgerroth
Generalversammlung
Hiermit laden wir alle Mitglieder herzlich ein zur Generalver-
sammlung der Musikgemeinschaft Baldersheim-Burgerroth 
am Sonntag, den 03. März 2024 um 19.00 Uhr im Gasthaus Steg-
maier in Baldersheim.
Folgende Tagesordnungspunkte werden behandelt:
 1. Begrüßung und Berichte der Vorsitzenden
 2. Bericht der Schriftführerin 
 3. Bericht der Kassiererin 
 4. Bericht der Kassenprüfer/Entlastung der Vorstandschaft
 5. Verschiedenes 
 6. Wünsche und Anträge
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis 01. März 2024 beim  
Vorsitzenden einzureichen.
Die Teilnahme an der Generalversammlung sollte für alle aktiven 
und passiven Mitglieder selbstverständlich sein. Zeigen Sie mit 
Ihrer Anwesenheit Ihre Unterstützung für die Arbeit des Vereins. 
Nicole Lörner; Karl Nestmeier; Bernd Geißendörfer
(Vorsitzende)
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TSV Aub
Spieltermine:
SG Gelchsheim (Kreisliga 1 Würzburg)
So., 02.03., 15.00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim 
- SGG
Sa., 09.03., 16.00 Uhr SGG - SV Kürnach
So., 17.03., 16.00 Uhr FT Würzburg - SGG
Sa., 23.03., 16.00 Uhr SGG - SpVgg Giebelstadt

Sa., 30.03., 16.00 Uhr Dettelbach und Ortsteile - SGG

SG Aub (A-Klasse 2 Würzburg)
Sa., 02.03., 15.15 Uhr SGA - FSG Leinach
(Testspiel in Heidingsfeld)
So., 17.03., 15.00 Uhr Ochsenfurter FV - SGA
So., 24.03., 15.00 Uhr SGA - SpVgg Giebelstadt II
Sa., 30.03., 13.00 Uhr SG Gollhofen/Ippesheim II - SGA

TSV-Online:
Aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten rund um 
den TSV Aub fi ndet immer tagesaktuell auf Face-
book, Instagram, TSV-App sowie in unserem 
neuen WhatsApp-Kanal. QR-Code scannen und 
direkt abonnieren!

Verschönerungsverein Aub
Rosenschnittkurs in Aub
Franziska Rappert, gelernte Gärtnerin und Baumschulmeisterin 
aus Aub, wird uns einen theoretischen Einblick über die Rose 
geben. Anschließend wird das richtige Schneiden von verschie-
denen Rosensorten gezeigt und im Selbstversuch geübt.
Bitte bringen Sie eine Schere, Kniekissen, Eimer und, wenn vor-
handen, eine Säge oder Astschere mit.
Wir treffen uns am Samstag, 23. März 2024 von 10.00 - 12.00 
Uhr am Neckermann-Park (neben dem Schlachthof).
Der Kurs ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldungen bei Silvia 
Pfeufer, Tel. 9970114 oder Barbara Deppisch, Tel. 1581.
gez. Kerstin Menth
Schriftführerin

  Vereine Gelchsheim

Feuerwehr Oellingen 
Einladung zur jährlichen Hauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Oellingen e. V.
Am 23. März 2024 um 19:00 fi ndet im Vereinsheim 
Oellingen unsere Jahreshauptversammlung statt.
Tagesordnung:
- Begrüßung

 - Bericht des 1. Kommandanten
 - Kassenbericht
 - Stellungnahme der Kassenprüfer
 - Wünsche und Anträge
Diese Einladung gilt allen aktiven und passiven Feuerwehrkame-
raden und -kameradinnen sowie Freunden und Gönnern unserer 
Feuerwehr.
Alle Aktiven erscheinen in Ausgehuniform, die Teilnahme ist 
Pfl icht.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.
1. Vorstand

Musikkapelle Gelchsheim
Liebe Freunde der Musikkapelle Gelchsheim,
wir freuen uns, euch wieder zu unserem Jahres-
konzert am Samstag, den 23. März 2024 um 
19.30 Uhr einladen zu können!

TSV Aub (A-Klasse 2 Würzburg)

SO 16.08.15 16:30 Uhr TSV Aub – Ochsenfurter FV

SO 23.08.15 15:00 Uhr SV Kleinochsenfurt – TSV Aub

SO 30.08.15 15:00 Uhr TSV Aub – SpVgg Gülchsheim II

TSV Aub II (B-Klasse 2 Würzburg)

FR 14.08.15 18:30 Uhr TSV Aub – TSV Goßmannsdorf

SO 23.08.15 13:00 Uhr SV Gaukönigshofen II – TSV Aub II

So 30.08.15 13:00 Uhr TSV Aub – SV Geroldshausen

Bundesliga live auf Sky:

Das Sportheim ist jeden Samstagmittag sowie während des Trainingsbetriebs und bei 
Heimspielen geöffnet!

Aktuelle Informationen und Ergebnisse rund um den TSV Aub findet ihr auch unter www.tsv-
aub.jimdo.com 

Einladung zur jährlichen Hauptversammlung 

der Freiwilligen Feuerwehr Oellingen e.V.

findet im Vereinsheim Oellingen unsere 

Diese Einladung gilt allen aktiven und passiven Feuerwehrkameraden 
kameradinnen sowie Freunden und Gönnern unserer 

Wie gewohnt haben wir uns wieder in einem intensiven Probe-
Wochenende vorbereitet und feilen bis zum Schluss weiter für 
euch am guten Ton.
Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, freut euch 
auf symphonische Blasmusik mit außerirdischen Klängen von 
John Williams, auf die Filmmusik von Spirit, dem Stallion of the 
Cimarron, aber auch auf den Italian Stallion Rocky Balboa und 
auf Spannung bis zum letzten Samurai.
Auch für das leibliche Wohl ist mit kalten Speisen und Getränken 
wieder bestens gesorgt.
Außerdem fand Ende Januar unsere Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen statt:
Die neu gewählte und zum Großteil alte Vorstandschaft besteht 
aus Vorstandsvorsitzendem Johannes Leimig, Vorstand für Ver-
anstaltungen Laura Mark, Vorstand für Jugendarbeit Markus Kon-
rad, Kassier Franziska Barthel, Schriftführer Simon Geßner und 
den Beisitzern Nicole Langer, Christoph Wülk, Stefan Leimig so-
wie Steffen Barthel, den wir herzlich im Team willkommen heißen.

Terminvorschau:
Sa., 23.03.2024, 19.30 Uhr: 
Jahreskonzert in der Deutschherrenhalle
So., 24.03.2024, 9.00 Uhr
Palmprozession
gez. Simon Geßner, Schriftführer der MKG 
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Freiwillige Feuerwehr Gelchsheim
Jahreshauptversammlung
Am Samstag, 02. März 2024, 19.00 Uhr findet die Jahreshaupt-
versammlung der FFW Gelchsheim e. V. in der Bürgerstube, 
Deutschherrnhalle statt.

Tagesordnung:
• Begrüßung durch den 1. Vorstand
• Totengedenken
• Bericht des 1. Kommandanten
• Bericht des Kassiers
• Bericht der Kassenprüfer
• Bericht der Jugendfeuerwehr
• Grußworte
• Frühjahrsübung
• Bedarfsanzeige Ausrüstung bei der Gemeinde
• 1. Mai
• Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Hierzu sind alle Feuerwehranwärter und aktiven Feuerwehrleute 
sowie die passiven Vereins- und Fördermitglieder der FFW Markt 
Gelchsheim e. V. recht herzlich eingeladen. Im Anschluss an die 
Versammlung wird es noch etwas zu essen geben.
Aktive in Dienstkleidung!
Der 1. Bürgermeister und die Gemeinderäte sind herzlich eingela-
den.
gez. Florian Rhein, Schriftführer

Obst- und Gartenbauverein Gelchsheim
Mitgliederversammlung OGV am 14.3.2024
Der OGV Gelchsheim lädt herzlich zur ordentlichen Mitglie-
derversammlung am Donnerstag, 14. März 2024 um 19.00 Uhr 
in die Bürgerstube der Deutschherrnhalle Gelchsheim ein. 
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 2. Jahresrückblick 2023
 3. Kassenbericht 2023
 4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
 5. Anpassung des Mitgliederjahresbeitrages zum 1.1.2025
 6. Beschlussfassung Ausgaben- bzw. Haushaltsplan 2024
 7. Terminvorschau 
 8. Aktuelle Informationen 
 9. Wünsche und Anträge
Anträge, über die in der Mitgliederversammlung entschieden 
werden sollen, sind spätestens 14 Tage zuvor bei der 1. Vorsitzen-
den einzureichen.
Die Anpassung des Mitgliederjahresbeitrages wird erforderlich, 
nachdem der Landesverband Gartenbau Bayern ebenfalls seinen 
Beitrag erhöht. 
Wir freuen uns auf viele Mitglieder, Gartenfreunde und Interes-
sierte.
OGV Gelchsheim
1. Vors. Annemarie Büser 

Binden des OSTERSCHMUCKES  
am Dienstag, 19. März 2024  
Wir bereiten wieder mit Buchs die Girlanden für den 
Osterschmuck vor, stecken die bunt gefärbten Eier 
auf und platzieren den Osterschmuck 2024 am Dorf-
platz und am Rathaus. 

Herzliche Einladung an alle zum Zuschneiden, Binden und 
Schmücken. Bitte Gartenschere mitbringen.
Info unter ogv-gelchsheim@t-online.de oder Tel. 09335/1065 
Anita Langer.

Online-Seminare nutzen für Gärtnerwissen!
Bayerische Gartenakademie Veitshöchheim
Dienstag, 5. März 2024 – 15.00 - 17.00 Uhr
Obstanbau im Garten in Zeiten des Klimawandels
Der Klimawandel beeinflusst auch die Obstgehölze. Dies sorgt für 
Probleme, bietet aber auch Chancen.
Neue, sowie verstärkt auftretende Schaderreger und Möglich-
keiten der Bekämpfung 

Bewässerung von Obstgehölzen 
Wärmeliebende Obstarten und Anbaumöglichkeiten
Kosten: 10,– Euro
Ort: online per Webex
E-Mail: bay.gartenakademie@lwg.bayern.de
Infos: Telefon 0931/9801-3332 
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 15.00 Uhr

Dienstag, 19 . März 2024 – 16.00 Uhr
Naturnahe Gärten – grüne Paradiese
Naturnah gestaltete, mit vielfältigen Lebensräumen ausgestattete 
und ökologisch bewirtschaftete Gärten setzen ein Zeichen gegen 
die zunehmende Versiegelung und Aufheizung unserer Siedlungs-
flächen durch Verwendung von Pflaster oder Kies und Schotter in 
den Vorgärten. 
Inhalte: 
• Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, auf chemisch-

synthetische Dünger und Torf 
• Naturgartenelemente 
• Bewirtschaftung naturnaher Gärten
Kosten: 10,—Euro
Ort: online per Webex
Verschiedene Gartenmessen laden wieder 2023 zur Freude aller 
Hobbygärtner ein. Aktuelle Informationen sind unter www.garten-
messen.de und weiteren Gartenkalendern im Internet zu finden 
sowie auf der Homepage des Landesverbandes Gartenbau unter 
www.gartenbauvereine.org.

Terminvorschau - April 2024:
 • Landesgartenschau Baden-Württemberg: 
  Wangen im Allgäu vom 26.4. bis 6.10.2024
 • 25.4.2024 – Tag des Baumes
 • Samstag, 27. April 2024
  2. Straßenflohmarkt in Gelchsheim, 11.00 bis 16.00 Uhr
  Verkauf von allerlei Gebrauchtem – keine Neuware.
  Insta: flohmarkt_gelchsheim
  Info und Anmeldung: 
  flohmarkt.gelchsheim@web.de oder Tel. 0172/67 01 062
– alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten – 
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Sportverein Gelchsheim

BRING DEINEN 
KÖRPER IN SCHWUNG – 

BLEIB FIT  ! ! ! 

 

 

DAMENGYMNASTIK GELCHSHEIM  

MONTAGS - DEUTSCHHERRNHALLE 

16.00 Uhr    Seniorengruppe 

20.00 Uhr  Damengymnastik 

(Rosenmontag, 12.2.24 - keine Gymnastik) 
 

Damengymnastik-SV-Gelchsheim@t-online.de 

 

Damengymnastik Gelchsheim
Bring deinen Körper in Schwung – bleib fi t!
montags – Deutschherrnhalle
16.00 Uhr Seniorengruppe
20.00 Uhr Damengymnastik
Damengymnastik-SV-Gelchsheim@t-online.de

Info zu weiteren sportlichen Angeboten/Terminen des SV: 
Ina Leimig, Kirchstraße 7
Abteilung Fußball
U7-Bambini-Fußball-Mannschaft SV Gelchsheim/TSV Aub
Du hast Lust auf Bewegung und suchst eine sportliche Heraus-
forderung? Du spielst gerne Fußball? Du bist zwischen 4 und 7 
Jahre alt? Du kommst aus Gelchsheim oder Aub oder deren Orts-
teilen? Dann schau doch einfach mal beim Bambini-Fußballtrai-
ning des SV Gelchsheim/TSV Aub vorbei. Wir trainieren einmal 
wöchentlich immer am Dienstag, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
auf dem Fußballplatz in Gelchsheim.
Im Winter fi ndet das Training ebenso in Gelchsheim in der 
Deutschherrenhalle statt. Beim Training, bei dem du spielerisch 
erste fußballerische Erfahrungen sammeln kannst, steht eindeutig 
der Spaß im Vordergrund! Haben wir dein Interesse (oder das 
deiner Eltern) geweckt?!? Dann schau doch spontan einfach mal 
vorbei. Für weitere Rückfragen und Informationen steht der Trainer 
Johannes Gunkelmann, Tel. 0151/17404861 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf dich!

(SG) SV Gelchsheim (SG mit Aub, Spiele in Gelchsheim)
Kreisliga Würzburg 1
So., 03.03., 15:00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim - (SG) SVG
Sa., 09.03., 16:00 Uhr (SG) SVG - SV Kürnach
So., 17.03., 15:00 Uhr FT Würzburg - (SG) SVG
Sa., 23.03., 16:00 Uhr (SG) SVG - SPVGG Giebelstadt
Sa., 30.03., 16:00 Uhr Dettelbach und Ortsteile - (SG) SVG

(SG) TSV Aub (SG mit Aub, Spiele in Aub)
A-Klasse Würzburg 2 
So., 17.03., 15:00 Uhr Ochsenfurter FV - (SG) TSV Aub
So., 24.03., 15:00 Uhr (SG) TSV Aub - SPVGG Giebelstadt II
Sa., 30.03., 13:00 Uhr (SG) Gollhofen-Ippesheim II - (SG) TSV 
Aub

Besucht uns auf Social Media! Spieltermine, Spielberichte und 
Aktuelles aus dem Verein:
Facebook                   Instagram               Whatsapp

      

St.-Josefs-Verein
Einladung zur Jahreshauptversammlung des St. Josefsverein 
Gelchsheim e.V.
Wir laden alle Mitglieder des St. Josefvereins Gelchsheim e. V., 
die Eltern der Kinder im Kindergarten St. Josef Gelchsheim und 
alle Interessierte herzlich zur Jahreshauptversammlung des 
St. Josefsverein Gelchsheim e. V. ein. 
Diese fi ndet am Donnerstag, den 21. März 2024 um 20.00 Uhr 
in der Bürgerstuben Gelchsheim statt.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden
 2. Bericht der Kindergartenleitung
 3. Bericht des Kassiers
 4. Bericht der Kassenprüfer/Entlastung der Vorstandschaft
 5. Verschiedenes
 6. Wünsche und Anträge

Fragen, die vorab einer Klärung bedürfen, senden Sie bitte bis 
zwei Wochen vor dem Termin an
kiga-gelchsheim-vorstand@t-online.de
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

  Vereine Sonderhofen

Jagdgenossenschaft Sonderhofen
Zur nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Sonderhofen am Donnerstag, den 14. März 2024 um 
19.30 Uhr im Sportheim Sonderhofen ergeht hiermit an alle Ei-
gentümer der Grundstücksfl ächen, die zum Jagdrevier Sonder-
hofen gehören, freundliche Einladung.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
 2. Bericht des Schriftführers
 3. Bericht des Kassiers
 4. Antrag des Jagdpächters
 5. Bericht des Jagdpächters
 6. Verwendung des Jagdschillings
 7. Wünsche und Anträge
 8. Gemeinsames Jagdessen
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch einen schrift-
lich Bevollmächtigten vertreten lassen.
Wolfgang Knorr, Jagdvorsteher

MUSIKHEIM
SONDERHOFEN

17.03.24Sonntag
10:30 Uhr

Ortsverband Sonderhofen

mit Weißwurstfrühstück

Gastredner:
Stefan Köhler
Bezirkspräsident
Bayrischer
Bauernverband
Unterfranken

Spitzenkandidat der
CSU zur Europawahl

stellv. Kreisvorsitzender Marc Zenner vertritt CSU Kreisverband

POLITISCHER
FRÜHSCHOPPEN

Verein Saubere Landschaft und 
Umwelt um Sonderhofen
Flursammlung
Am Samstag, den 02 März 2024 fi ndet die diesjährige Flursamm-
lung statt. 
Beginn 9.00 Uhr.
Treffpunkt: am Marktplatz. 
Bei schlechtem Wetter, verschiebt sich der Termin auf Samstag 
den 09.03.2024. Hierzu sind alle Mitglieder, Jugendliche und alle 
Mitbewohner von Sonderhofen, Bolzhausen und Sächsenheim 
eingeladen.  Schriftführer: Karlheinz Lobensteiner
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Sportverein Sonderhofen
Spieltermine 1. Mannschaft (Kreisliga Wü 1)
So., 03.03.2024, 15.00 Uhr, SVS - SG Sommerhausen/Winter-
hausen
So., 10.03.2024, 15.00 Uhr, Randersacker - SVS
Sa., 16.03.2024, 16.00 Uhr, SVS - Kleinrinderfeld
Sa., 23.03.2024, 15.00 Uhr, Versbach - SVS
Sa., 30.03.2024, 16.00 Uhr, SVS - Estenfeld
Mo., 01.04.2024, 15.00 Uhr, SVS - Gelchsheim

Spieltermine 2. Mannschaft (B-Klasse Wü 2)
Die zweite Mannschaft des SV Sonderhofen geht zur neuen Sai-
son 2023/2024 eine Spielgemeinschaft (SG) mit der ersten Mann-
schaft des DJK-SV Riedenheim ein. Die Mannschaft tritt in der 
B-Klasse Wü 2 an und wird von Volker Hörner trainiert. Heim-
spiele finden grundsätzlich (bis auf Ausnahmen) in Riedenheim 
statt.
Fr., 01.03.2024, 18.30 Uhr, TSV Sulzfeld III - (SG) SVS II
So., 10.03.2024, 15.00 Uhr, (SG) SVS II - Ochsenfurter FV II
So., 17.03.2024, 13.00 Uhr, Kichheim II - (SG) SVS II

So., 24.03.2024, 13.00 Uhr, (SG) Soccer Club/TV 73 Würzburg - 
(SG) SVS II
Sa., 30.03.2024, 16.00 Uhr, (SG) SVS II - (SG) Fuchsstadt/Gau-
büttelbrunn II
Mo., 01.04.2024, 13.00 Uhr, Albertshofen II - (SG) SVS II

Infos und Spieltermine Jugendfußball
Neben der ersten und der zweiten Mannschaft, gibt es beim SV 
Sonderhofen in der Jugend alle Altersklassen von der U19 bis zu 
den Bambini. Dabei geht der SVS in jeder Altersklasse eine Spiel-
gemeinschaft mit dem FC Hopferstadt, dem DJK-SV Riedenheim 
und dem SV Gelchsheim ein.

U19 A-Jugend (U19-Junioren-Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, trägt ihre Heimspiele in Sonder-
hofen aus
Trainer: Stefan Rummel, Philipp Zehnter (beide SVS), Marius Graf 
(FC Hopferstadt), Bastian Hersam (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag, 18.30 Uhr in Sächsenheim

Bezirksfreundschaftsspiel:
Sa., 02.03.2024, 14.00 Uhr, SGM FC Taubertal/Röttingen/ 
Bieberehren/Creglingen - SVS U19

U17 B-Jugend (U17-Junioren-Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) DJK-SV Riedenheim, trägt ihre Heimspiele in 
Riedenheim aus
Trainer: Carsten Kremer (SVS), Manfred Reißmann (FC Hopfer-
stadt), Tobias Henkelmann (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag und Donnerstag, 19.00 Uhr in Rie-
denheim

Spieltermine: 
Sa., 09.03.2024, 14.30 Uhr, (SG) Maidbronn - SVS U17
So., 24.03.2024, 10.30 Uhr, (SG) Uffenheim/Adelshofen/Hohlach 
- SVS U17

U13 D-Jugend (U13-Junioren Gruppe KT/OCH 1)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, trägt ihre Heimspiele in Sonder-
hofen aus
Trainer: Matthias Müller (SVS), Bastian Kemmer, Christian Schnei-
der (beide FC Hopferstadt), Björn Seubert (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag und Mittwoch 17.30 Uhr in Sächsen-
heim

Spieltermine:
Sa., 02.03.2024, 13.15 Uhr, SVS U13 - Gülchsheim U13

Karfreitag im Sportheim
Am Karfreitag, den 29.03.2024, ist das Sportheim ab 16.00 Uhr 
zum Kartenspielen und gemütlichen Beisammensein geöffnet. Für 
das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Auf euer Kom-
men freut sich der SV Sonderhofen 1946 e. V.

Termine zum Vormerken:
Ordentliche Mitgliederversammlung: Freitag, 10.05.2024

SONSTIGE  
BEHÖRDENINFORMATIONEN

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnach-
folge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei 
dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Planungs- und Fi-
nanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, 
Marketing, Unternehmensübergaben etc.). Dieses erste Orientie-
rungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen: www.aktiv-
senioren.de.
Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 13. März 2024, von  
9.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt 
Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931/8003-5112.

LAG Süd-West-Dreieck e.V.

Ein Stück Europa in unseren ländlichen 
Regionen

Warum das Förderpro-
gramm LEADER so er-
folgreich ist
Neben bekannten Pro-
grammen wie Erasmus+ 
(für Studienaufenthalte 
und Bildungsangebote), 
CERV (für Gerechtigkeit 

und Menschenrechte) oder Kreatives Europa (für Kultur und Kino) 
investiert die EU auch in unsere ländlichen Regionen. Mit dem 
Programm LEADER können innovative Ideen und Projekte geför-
dert werden, die zu einer guten wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung des ländlichen Raumes beitragen.
Doch was ist eigentlich dieser „ländliche Raum“? Im Landkreis 
Würzburg gibt es zwei sogenannte Lokale Aktionsgruppen (LAG): 
die LAG Wein, Wald, Wasser e. V. im nördlichen Landkreis Würz-
burg und die LAG Süd-West-Dreieck e. V. im südwestlichen Land-
kreis Würzburg. Sie stellen mit Ihren Dörfern und Kleinstädten 
ländliche Räume dar. Die Stadt Würzburg selbst zählt als Groß-
stadt nicht dazu. Kleinere Städte wie z. B. Ochsenfurt, Eibelstadt 
oder Aub dagegen schon.
Mit der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) hat die EU vor Jahr-
zehnten ein milliardenschweres Förderinstrument ins Leben ge-
rufen, um ebendiese Räume weiterzuentwickeln und lebenswerter 
zu machen. Besonders an LEADER ist, dass keine Projekte und 
Maßnahmen „von oben“ über eine Gemeinde gestülpt werden. 
Unter dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“ werden Strate-
gien entwickelt und Projekte umgesetzt, die von der Bürgerschaft 
oder von einer Gemeinde selbst kommen. Die regionalen Akteure, 
so werden engagierte Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Ver-
eine oder Gemeinden in der „LEADER-Sprache“ genannt, tragen 
so zu einer eigenständigen, zielgerichteten und nachhaltigen Ent-
wicklung der eigenen Region bei.

EU – Bayern – LAG: die drei Ebenen des Förderprogramms
Der Startpunkt für die europäischen Fördergelder ist Brüssel. Dort 
werden die thematischen Richtlinien festgelegt und die Gelder für 
den Fonds verteilt. In der zweiten Ebene geht es über die Bundes-
länder: Jetzt ist in unserem Fall Bayern an der Reihe und kann 
innerhalb dieser Themen noch einmal eigene Schwerpunkte le-
gen. Hier setzt jedes Bundesland seine eigenen Akzente, um auf 
die konkrete Situation im eigenen Bundesland eingehen zu kön-
nen. Es gibt also kein bundesweites Programm, vielmehr sind die 
Bundesländer dafür zuständig.
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LEADER geht noch eine Stufe weiter: Da es hier um regionale 
Entwicklung geht, haben sich Gemeinden und Akteure aus den 
verschiedensten Bereichen zusammengeschlossen. Sie haben 
Lokale Aktionsgruppen (LAG), auch LEADER-Regionen genannt, 
gegründet. Sie kennen die Situation vor Ort gut und haben Ideen 
zur Lösung von lokalen Problemen. Viele LAGen sind als Verein 
organisiert und haben zum Ziel, die Menschen im LAG-Gebiet zu 
vernetzen und mit LEADER-Fördermitteln die Region weiterzuent-
wickeln. Schlagworte bei der Förderung sind zum Beispiel bürger-
schaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung, Zusammenar-
beit, Gemeinwohl und Vernetzung, Nachhaltigkeit und 
Wertschöpfung.

Voraussetzung für eine LEADER-Förderung
Bei einem LEADER-Projekt müssen gewisse inhaltliche Kriterien 
erfüllt werden. „Ein Vorhaben, dass die Dorfgemeinschaft ein-
schließt oder wo ein Gemeinwohlnutzen da ist, erhält natürlich 
mehr Punkte in der Projektbewertung“, so LAG-Manager Harald 
Fröhlich der LAG Wein, Wald, Wasser e. V. im Würzburger Norden. 
Ein Beispiel dafür ist der Begegnungsbahnhof in Rottendorf: ein 
Gebäude umgebaut zu einem Kultur-, Vereins- und Veranstal-
tungsort. Die genauen Kriterien sind auf den jeweiligen Websites 
der LAGen veröffentlicht. „Oft ergibt sich aber im persönlichen 
Gespräch ein Projektkonzept, dass dann besser in das LEADER-
Programm passt und somit förderfähig ist“, erklärt Luise Heller, 
LAG-Managerin der neuen LAG Süd-West-Dreieck e. V. Es emp-
fiehlt sich also immer, frühzeitig mit den jeweiligen LAG-Manage-
ments Kontakt aufzunehmen.
Weiter muss der Standort eines Projekts oder die Umsetzung in 
einem LAG-Gebiet liegen. Das bedeutet, die Gemeinde muss Mit-
glied einer Lokalen Aktionsgruppe sein.

Praktische Informationen rund um die Förderung
Ein Projektvorhaben muss in einen bestimmen Themenbereich 
verortet werden. „Für Projektideen haben wir jede Menge an mög-
lichen Themenbereichen: Daseinsvorsorge und Mobilität, Freizeit, 
Kultur und Tourismus, Soziales und Ehrenamt sowie Klima, Um-
weltschutz und regionale Wertschöpfung“, gibt Heller einen Über-
blick. Eine Förderung beantragen kann dabei fast jeder: Kom-
munen, Vereine, kleine Unternehmen sowie Privatpersonen. Der 
Zuschuss bei Projekten beträgt 60 % der förderfähigen Netto-
kosten und 40 % bei Projekten, die Gewinne erzielen sollen. Die 
Zuschusshöhe für Projekte bewegt sich zwischen 7.000 € bis 
maximal 250.000 €. Das LAG-Management berät und unterstützt 
dabei kostenlos bei allen Belangen rund um die LEADER-För-
derung.

 
Ansprechperson 
der LAG Süd-West-Dreieck e. V.:
Frau Luise Heller, LAG-Managerin
E-Mail: heller@lag-swd.de
Telefon: 01516 4759132

 Foto: Schmelz Fotodesign

Unterhaltung der Gewässer 2. (und 1.)  
Ordnung im Amtsbereich des  
Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg möchte auch 2024 
Unterhaltungsmaßnahmen an den o. g. Gewässern durchführen. 
Die Maßnahmen erstrecken sich über das ganze Jahr 2024, wobei 
Schonzeiten und ökologische Belange berücksichtigt werden.
Zu den Unterhaltungsarbeiten gehören das Freimachen des nor-
malen Abflussquerschnittes der Gewässer, die Verjüngung des 
Gehölzbestandes und Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht (auf Stock setzen und vereinzelte Baumfällungen des alten 
Bestandes), die Pflege des bestehenden Bewuchses, Neuan-
pflanzungen, Arbeiten zur Verbesserung der Durchgängigkeit der 
Gewässer, sowie kleiner Räumungsarbeiten zur Verbesserung 
des Hochwasserabflusses.

Nach Art. 25 BayWG haben die Eigentümer des Gewässers und 
die Anlieger die Arbeiten zu dulden. Die Inhaber von Rechten und 
Befugnissen an Gewässern und die Fischereiberechtigten haben 
zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend behindert oder 
unterbrochen wird.
Die Anlieger und Hinterlieger haben auch zu dulden, dass auf 
ihren Grundstücken der Aushub oder das Verbaumaterial vorüber-
gehend gelagert und, soweit es die bisherige Nutzung nicht 
dauernd beeinträchtigt, eingeebnet wird.
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg bittet alle Anlieger an 
den Gewässern l. und II. Ordnung die Flussmeisterstelle Gemün-
den mit Stützpunkt Würzburg zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: Bei den jährlich 
durchzuführenden Gewässerbegehungen seitens des Wasser-
wirtschaftsamtes muss leider immer wieder festgestellt werden, 
dass an den Uferböschungen zunehmend Kleingartenabfälle, wie 
Schnittholz von Obstbäumen, Reste von Zier- und Gemüsepflan-
zen sowie in größerem Umfang Ablagerungen von Mähgut aus 
der Pflege von Rasenflächen, abgelagert werden. Eine Pflege der 
Uferstreifen wird dadurch sehr erschwert, beziehungsweise un-
möglich gemacht. Außerdem ist dies eine illegale Müllablagerung, 
die ggf. zur Anzeige gebracht wird.
Zudem werden bei größeren Hochwasserabflüssen die Ablage-
rungen abgeschwemmt und die sich darunter befindliche unge-
schützte Uferböschung abgetragen. Dies hat zur Folge, dass in 
diese entstandenen Uferanbrüche erneut Abfälle zur Auffüllung 
eingebracht werden, die den Zustand beim nächsten Hochwasser 
noch verschärfen. Die Gewässer und die Ufergrundstücke sind 
keine Ablagerungsflächen für jeglichen Haus- und Gartenabfall!
Weiterhin stellen wir fest, dass des Öfteren eigenmächtig Bäume 
am Gewässer entfernt werden, wir bitten deshalb die Eigentümer 
von Ufergrundstücken sich doch mit der Flussmeisterstelle Ge-
münden in Verbindung zu setzen, wenn sie Bäume entlang der 
Gewässer auf Stock setzen wollen.
Für Rückfragen steht die Poststelle unter der Telefonnummer 
06021/5861-0 gerne zur Verfügung.

AUS UNSERER NACHBARSCHAFT
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SONSTIGES

Smarte Region Würzburg: 

Befragung zum Zusammenhalt in 
Stadt und Landkreis
Wie steht es um unseren Zusammenhalt in Stadt und Landkreis, 
gibt es ein Gemeinschaftsgefühl und Unterstützung, wenn es uns 
persönlich oder Menschen in unserem Umfeld mal nicht so gut 
geht? Wie gut ist der Zusammenhalt der Menschen in der Region 
Würzburg?
Um das herauszufinden, haben sich Stadt und Landkreis Würz-
burg im Rahmen des Projektes Smarte Region Würzburg mit der 
Julius-Maximilians-Universität in einer Forschungskooperation 
zusammengeschlossen.
Im Frühjahr 2024 werden 8.000 zufällig ausgewählte Personen 
in Stadt und Landkreis hierzu angeschrieben und befragt. 
Wenn Sie den Fragebogen in Ihrem Briefkasten finden, neh-
men Sie bitte an der Umfrage teil!
Folgende Themenschwerpunkte werden abgefragt:
Wie versorgen sich die Befragten mit Informationen, um sich auf 
Krisen vorzubereiten und zu reagieren? Fühlen Sie sich als Teil 
einer Gemeinschaft, die sich im Falle einer Krise gegenseitig 
unterstützt? Wie nehmen Sie Einfluss auf politische Entscheidun-
gen zur Vorbeugung von und Anpassung an Krisen?
Bitte tragen Sie dazu bei, Stadt und Landkreis noch lebenswerter 
zu gestalten! Durch Ihre Teilnahme an unserer Umfrage können 
Sie, die Bürgerinnen und Bürger, aufzeigen, was in unserem öf-
fentlichen Raum gut läuft und wo Verbesserungspotenziale liegen.  
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Weitere Informationen unter:
https://go.uniwue.de/wir-in-wue
www.smarte-region-wuerzburg.de 

Messflüge über dem Raum Würzburg: Unter-
suchung des geothermischen Potentials
Rund um Würzburg ist bald ein Flugzeug mit auffälliger Flug-
route zu beobachten. Hintergrund: Neue Konzepte zur Wärme-
versorgung für eine klimafreundliche Zukunft. Die Stadtwerke 
Würzburg AG möchte das geothermische Potenzial für Würz-
burg prüfen, zu diesem Zweck erfolgen Anfang/Mitte März für 
rund 20 Tage gravimetrische und magnetometrische Unter-
suchungen der Würzburger Region aus der Luft.
Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) nimmt 
in Sachen Wärmewende eine Vorreiterrolle ein: Bereits im Juli 
2023 konnte die Wärmleitplanung für das gesamte Stadtgebiet 
beauftragt und damit ein wichtiger Schritt hin zu einer ökonomi-
schen und klimafreundlichen Zukunft gemacht werden. Zu den 
Planungen gehört neben der Steigerung der Effizienz bei der 
Energieerzeugung auch der Einsatz erneuerbarer Wärme- und 
Abwärmequellen – Erdwärme könnte dabei eine Möglichkeit für 
klimafreundliche Wärmeversorgung sein. Die sogenannte Geo-
thermie nutzt die natürliche Wärme im Untergrund als Energie-
quelle. Diese Wärme wird mittels eines Mediums z. B. Wasser an 
die Oberfläche gebracht. Die Tochtergesellschaft Stadtwerke 
Würzburg AG möchte das geothermische Potenzial für Würzburg 
mit Überfliegungen, sogenannten FTG (airborne full tensor gra-
diometry), untersuchen. Dabei werden mit geophysikalischen 
Messmethoden Daten gesammelt und eine Karte mit Gesteins-
informationen erstellt. Anfang Oktober 2023 wurde ein Antrag auf 
Erteilung der Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme zu gewerb-
lichen Zwecken im Erlaubnisfeld „Würzburg“ beim Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
gestellt und mit Schreiben vom 11.01.2024 genehmigt.
Um Synergien zu nutzen, wird die Gravimetrie mittels eines Flug-
zeugs in einer Kooperation mit der N-ERGIE AG, Nürnberg An-
fang/Mitte März 2024 für rund 20 Tage durchgeführt. Beauftragt 

wurde nach einer europaweiten Ausschreibung die Firma Bell 
Geospace mit Sitz in Edinburgh, Schottland. Die Überflüge wer-
den in einem Rechteckgebiet mit den Eckpunkten Hammelburg, 
Wertheim, Creglingen und Geiselwind stattfinden. In einer nied-
rigen Flughöhe von 300 Metern wird ein engmaschiges Gitternetz 
beflogen. Damit ergeben sich für Würzburg rund 2.100 km Ge-
samtlinienlänge. Diese Methode ist schnell und effizient, eignet 
sich auch für schwieriges Terrain und hinterlässt keine Flurschä-
den. Bei der Maschine handelt es sich um eine zuverlässige 
Basler (DC3-TP67) – eine modifizierte Version der Douglas DC-3. 
All dies dient dazu, mehr Informationen zum Untergrund zu er-
halten – Stand heute liegen für den Würzburger Raum leider noch 
nicht viele Informationen vor.
Im Anschluss an die Messungen werden Bell Geospace und Geo-
logen die Daten bewerten, um letztendlich ein Modell des Unter-
grunds erstellen zu können. Die Firma Bell Geospace wird den 
Flughafen Giebelstadt als Basis nutzen und von dort aus den 
Würzburger Raum befliegen, wie auch den Nürnberger Raum für 
N-ERGIE.
Über die Internetseite https://www.wvv.de/waermewende/geo-
thermie oder die WVV-Social Media-Seiten können aktuelle Infor-
mationen und Zeitpläne sowie die Live-Flugzeugposition abge-
rufen werden.

Weichenstellung für eine klimaneutrale Wärmeversorgung
Die Grundlagen für die zügige Beauftragung der Wärmeleitpla-
nung in Würzburg wurden durch das 2022 verabschiedete inte-
grierte Klimaschutzkonzept (iKK) und den kommunalen Energie-
leitplan der Stadt Würzburg geschaffen. Darin ist als zentraler 
Bestandteil die Weichenstellung für eine klimaneutrale Wärme-
versorgung in Würzburg enthalten.
Mit einer EU-Bekanntgabe vom März 2023 hat die Stadtwerke 
Würzburg AG die Erstellung einer Wärmeleitplanung ausgeschrie-
ben. In Sommer 2023 startete das Projekt „Wärmeleitplanung“ der 
WVV, welches auf dem Klimakonzept und der Energieleitplanung 
der Stadt Würzburg fußt. Im Rahmen dieses Projekts werden u. a. 
auch die Erweiterungsgebiete für das Fernwärmenetz konkret be-
stimmt. Die Ergebnisse aus diesem Projekt werden voraussichtlich 
Ende 2024 vorliegen.

Begleiten Sie Kinder in eine bessere Zukunft 
- Werden Sie Pflegeeltern!
Warum kommt ein Kind in eine Pflegefamilie? Wie kann ich einem 
Kind als Pflegemutter und Pflegevater auf dem Weg in eine bes-
sere Zukunft begleiten? Und was muss ich mitbringen, um ein 
Kind in Not aufnehmen zu können? 
Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen 
zum Informationsabend der Pflegekinderdienste der Stadt Würz-
burg und des Landkreises Würzburg. Die Veranstaltung findet am 
Donnerstag, 21.03.2024 von 18 bis 20 Uhr in der Umweltstation 
der Stadt Würzburg (Nigglweg 5, 97082 Würzburg) statt. Dort er-
fahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Pflegeeltern, den ver-
schiedenen Formen der Vollzeitpflege und wie Sie bei dieser 
wichtigen Aufgabe unterstützt werden.
Anmeldung bei Frau Fleischmann vom Pflegekinderdienst des 
Landratsamts Würzburg unter Tel. 0931/8003-5740 oder per 
E-Mail: p.fleischmann@lra-wue.bayern.de. 

Bitte geben Sie Auskunft: „Mikrozensus 
2024“ startet in Bayern – 60 000 Haushalte 
werden befragt
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet die 
Bürgerinnen und Bürger des Freistaats um ihre Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei der Erhebung
In Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – hat der Mikrozensus 
2024 begonnen. Das ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Auf Basis der erhobenen Daten werden wichtige po-
litische Entscheidungen getroffen, die alle Bürgerinnen und Bürger 
betreffen. Aus diesem Grund bittet das Bayerische Landesamt für 
Statistik alle zufällig ausgewählten Haushalte um ihre Unterstüt-



zung. Von Januar bis Dezember wird etwa ein Prozent der Bevöl-
kerung stellvertretend für alle Einwohnerinnen und Einwohner des 
Freistaats befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen zu The-
men wie Haushalt, Familie, Bildung, Beruf und Lebensunterhalt 
besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 
Auch im Jahr 2024 findet der Mikrozensus statt. Der Begriff Mikro-
zensus bedeutet „Kleine Volkszählung“ und benennt eine gesetz-
lich verbindliche, repräsentative Befragung von Haushalten in 
Deutschland. Die Erhebung wird seit 1957 von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich durchge-
führt. Es wird ein Prozent der Bevölkerung stellvertretend für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner des Landes zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage befragt. Neben dem Grundprogramm enthält 
das Frageprogramm des Mikrozensus auch Fragen der EU-weit 
durchgeführten Befragungen zur Arbeitsmarktbeteiligung (LFS), 
zu Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) sowie zur Inter-
netnutzung (IKT). Die Ergebnisse des Mikrozensus haben sich zu 
einer wichtigen Datenquelle entwickelt. Sie bilden die Grundlage 
für politische Entscheidungen in Deutschland, aber auch auf 
europäischer Ebene. Neben der Politik nutzen außerdem Wirt-
schaft, Wissenschaft, Medien und die interessierte Öffentlichkeit 
die Daten des Mikrozensus.
In Bayern werden 60 000 zufällig ausgewählte Haushalte befragt
Die Befragungen zum Mikrozensus 2024 finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt. In Bayern werden etwa 120 000 Per-
sonen in rund 60 000 Haushalten befragt. Dabei bestimmt ein 
mathematisches Zufallsverfahren zunächst, welche Gebäude- 
bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt 
werden. In einem weiteren Schritt übernehmen ehrenamtlich tä-
tige und geschulte Erhebungsbeauftragte die Aufgabe, die zu 
befragenden Haushalte über die Klingelschilder namentlich zu 
erfassen. Dabei können sie sich mittels eines Ausweises als Be-
auftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik identifizieren. 
Um verlässliche und repräsentative Ergebnisse gewährleisten zu 
können, besteht für den überwiegenden Teil der Fragen nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Zudem werden die Haushal-
te innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren bis 
zu viermal befragt. So können Veränderungen im Zeitverlauf 
nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität erreicht werden. 

Die ausgewählten Haushalte werden schriftlich informiert
Die zufällig ausgewählten Haushalte werden vom Bayerischen 
Landesamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus 
aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie über den Mikrozen-
sus informiert und gebeten, die Fragen des Mikrozensus im Rah-
men eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung zu be-
antworten. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. In der amtlichen Statistik werden die Einzel-
ergebnisse zu aggregierten Landes- und Regionalergebnissen 
zusammengefasst.
Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter: 
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mi-
krozensus/index.html
Ein Erklärvideo erklärt, was der Mikrozensus ist, wozu er durch-
geführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt werden, wa-
rum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert: 
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozen-
sus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
Interessante Ergebnisse aus dem Mikrozensus finden Sie in der 
interaktiven StoryMap zum Thema Familie und Erwerbstätigkeit 
im Zeit- und Regionalvergleich: s.bayern.de/storymap-pm 

Herzlichen Dank

Zum 80. Geburtstag
kaum tat ich ein Auge auf

kamen die Glückwünsche im Dauerlauf

staunte, wer sich meiner besinnt

es bedankt sich das Geburtstagskind.

Josef Unsleber
Baldersheim, im Januar 2024

Nachruf

Der Kindergartenverein 
St. Georg Baldersheim trauert um

Herrn Peter Elblein
Herr Elblein war viele Jahre  

Vorsitzender im Kindergartenverein                             
St. Georg Baldersheim.

Herr Elblein hat sich stets für das Kinder-
gartenwesen eingesetzt und stand bei 

Fragen mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Kindergartenverein 
St. Georg Baldersheim

Haus mit Nebengebäude 
in Aub zu verkaufen

Keller, Garage und Scheune – 700 qm

Preis nach Vereinbarung

Telefon: 09335/7429998



▪ Baum- und Heckenschnitt gebündelt 
an der Haustüre abholen lassen

▪ Kostenfrei bis zu 5 m3

▪ Bequem online beauftragen unter 
www.team-orange.info/formulare

team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon | Fax 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Grüngut nehmen auch alle 
Wertstoffhöfe im Landkreis 

Würzburg (außer Wertstoffhof 
Wöllrieder Hof) an. Hier können 

kostenlos bis zu 1 bzw. 5 m3

Grüngut abgegeben werden. 
Bis zu 5 m3 nehmen auch die 

Kompostieranlage Oberpleich-
feld sowie das Kompostwerk 

Würzburg kostenfrei entgegen.

GRÜNGUT AUF ABRUF
Der extra Service von team orange
im März und April▪ Baum- und Heckenschnitt gebündelt 

an der Haustüre abholen lassen
▪ Kostenfrei bis zu 5 m3

▪ Bequem online beauftragen unter 
www.team-orange.info/formulare

team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon | Fax 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Grüngut nehmen auch alle 
Wertstoffhöfe im Landkreis 

Würzburg (außer Wertstoffhof 
Wöllrieder Hof) an. Hier können 

kostenlos bis zu 1 bzw. 5 m3

Grüngut abgegeben werden. 
Bis zu 5 m3 nehmen auch die 

Kompostieranlage Oberpleich-
feld sowie das Kompostwerk 

Würzburg kostenfrei entgegen.

GRÜNGUT AUF ABRUF
Der extra Service von team orange
im März und April



Qi-Gong-Kurs
Angebot für Menschen ab 50 Jahren:
Meditative Bewegungsabläufe, die mehr Vitalität und

Lebensfreude fördern, Gleichgewichtssinn und innere Ruhe 
verstärken.

Anmeldung Tel. 09335/1554, Rose-Tannenberg
Di. 9.00 – 10.30 Uhr + Do. 19.00 – 20.30 Uhr

Die Gemeinde Gaukönigshofen sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter 
für das Einwohnermeldeamt (m/w/d)

Nähere Informationen zur Stelle und zum Anforderungs-
profi l fi nden Sie unter www.gaukoenigshofen.de (Bewer-
bungsfrist bis 17.03.2024).









Kostenlos für die Bürger. Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Aub – Marktplatz 1 – 97239 Aub – Telefon 0 93 35/9 71 00
Verantwortlich für den Inhalt: Verwaltungsgemeinschaft Aub, vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden Roman Menth
Geschäftszeiten: Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr und Do. von 13.30 bis 18.00 Uhr – Satz und Druck: Krieger-Verlag GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 41 - 74572 Blaufelden - Tel. 0 79 53/98 01-0

GEWERBEMÜLL 
HAUSENTRÜMPELUNG  
HAUSBAU
RENOVIERUNG

RAUS DAMIT!

CONTAINER 
IN ALLEN GRÖSSEN

Mühle 2 · 97246 Eibelstadt  
Tel. 09303-320 · www.L-ME.de
METALLHANDEL · CONTAINERDIENST


